
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
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Nr. 44/2020
49. Jahrgang • Freitag, den 30. Oktober 2020

Herbstferienprogramm 
der Schülerbetreuung und der Jugendpflege 

konnte trotz der 
Corona-Pandemie durchgeführt werden

Essen im Pfadfinderheim nach dem gemeinsamen Kochen

Vor der Bunkerbesichtigung in St. Martin

Jeweils 20 Kinder konnten am 
Herbstferienprogramm der Schüler-
betreuung und der Jugendpflege 
teilnehmen. Die Kinder hatten wie-
der viel Spaß bei den Ausflügen und 
Aktionen.
Herzlichen Dank an die Verantwort-
lichen und Betreuerinnen, die den 
Kindern wieder ein interessantes 
und abwechslungsreiches Pro-
gramm boten.

Weiteres im Innenteil.
Text und Bilder: 
Verbandsgemeinde Maikammer
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen

 ■ Verbandsgemeinde- 
verwaltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
derzeit nur nach Terminabsprache
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der Verbands- 
gemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 88
Kindergruppe ab 8 Jahren, montags von 
15.30 - 18.00 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, mittwochs von 
16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 
17.00

 i Schiedsamt
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, Tele-
fon: 06321 5899-0

 i Notrufe
Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz Tel.: 06131 
19240
oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 (gebüh-
renfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Telefon-
nummer: 0175/5262613 zu erreichen (nur 
in Notfällen).

Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Notfäl-
len).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777
Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Notfalldienst 

Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 06341 
19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 
Uhr, donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, 
freitags, 16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, Tel.: 
06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis 7 
Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und vom 
15.09. bis 15.06. 17 bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
31./01.11.2020
Dr. Claus Brandner, Bahnhofstr. 53,
67454 Haßloch, Tel. 06324/2129
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 30.10.2020
Eichendorff-Apotheke  ..... Tel.: 06321/14330
Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt
Markt-Apotheke  ................. Tel.: 06341/88508
Marktstr. 35, 76829 Landau

Sa. 31.10.2020

Bavaria-Apotheke  .............. Tel.: 06321/13355

Robert-Stolz-Str. 33, 67433 Neustadt

West-Apotheke  .................. Tel.: 06341/32621

Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau

So. 01.11.2020

Rochus-Vital-Apotheke  .Tel.: 06321/189960

Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt

Apotheke am Südring ...... Tel.: 06341/82777

Xylanderstr. 8, 76829 Landau

Mo. 02.11.2020

Winzinger-Apotheke  ........ Tel.: 06321/32459

Kirchstr. 45, 67433 Neustadt

farma-plus-Apotheke  .....Tel.: 06341/556430

Dammühlstraße 11, 76829 Landau

Di. 03.11.2020

Ritter-Apotheke  ....................Tel.: 06323/2946

Speyerer Str. 4, 67483 Edesheim

apo-rot Bacchus-Apotheke  ........................Tel.: 
06321/30478

Walter-Engelmann-Platz 1, 67434 Neustadt

Apotheke Queichheim  ..Tel.: 06341/959600

Queichheimer Hauptstr. 31, 76829 Landau

Mi. 04.11.2020

Rathaus-Apotheke  ...............Tel.: 06321/7861

Rathausstr. 8, 67433 Neustadt

Nord-Apotheke  .................. Tel.: 06341/62100

Thomas-Nast-Str. 40, 76829 Landau

Do. 05.11.2020

Kurpfalz-Apotheke  ...............Tel.: 06321/5646

Weinstr. Nord 6, 67487 Maikammer

Apotheke Luckenbach  .......Tel.: 06323/2140

Tanzstr. 12, 67480 Edenkoben

Ring-Apotheke  ................... Tel.: 06341/86979

Rheinstr. 2, 76829 Landau

Fr. 06.11.2020

Kurpfalz-Apotheke .......... Tel.: 06321/968503

Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt

Bahnhof-Apotheke  ........... Tel.: 06341/87162

Ostbahnstr. 18, 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de

Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. Wer sich 
die Information über das Internet besorgen 
möchte, kann die Daten auf der Internet-
seite abrufen.
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Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungszeiten der  
Grünabfallannahmestelle in Kirrweiler

Öffnungszeiten:
Montag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 13.00 bis 17.00 Uhr
ab November gelten wieder folgende Öffnungszeiten:
montags von 14.00 – 16.00 Uhr
samstags von 13.00 – 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer
Wir bitten, den Anweisungen des eingesetzten Personals Folge 
zu leisten und die Sicherheitsabstände aufgrund der Infektions-
gefahr unbedingt einzuhalten.
Für alle Anlieferer und für das Betriebspersonal besteht 
die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. 
Schützen Sie sich und andere, indem Sie eine Maske tragen.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Forstzweckverband  
5. Haingeraide Maikammer

Die 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses Forstzweckver-
band 5. Haingeraide findet am Montag, dem 2. November 2020, 
16:30 Uhr, im Sitzungszimmer (Raum 107) des Rathauses Maikam-
mer, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Wahl des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses
B) Nicht öffentliche Sitzung
2. Erläuterung Jahresabschluss 2018 mit Belegprüfung
3. Erläuterung Jahresabschluss 2019 mit Belegprüfung
C) Öffentliche Sitzung
4. Prüfung des Jahresabschlusses 2018
5. Prüfung des Jahresabschlusses 2019

gez.
Karl Schäfer

Verbandsvorsitzender

 ◗ Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung 
wegen Corona abgesagt

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen sagt die Verbands-
gemeinde Maikammer die für Donnerstag, 05. November 2020, 
geplante Infoveranstaltung „Vorsorgevollmacht & Patientenverfü-
gung“ vom Betreuungsverein SÜW e.V. ab.
Sobald wie möglich soll ein neuer Termin angeboten werden.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer
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 ◗ Ausbildungsstelle 2021

Fachkraft für Abwassertechnik
Die Verbandsgemeinde Maikammer -Verbands-
gemeindewerke- bietet zum 01. August 2021 
einen Ausbildungsplatz zur

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
an.
Lerninhalte und Aufgaben:
• Aufbereiten von Abwässern
• Entnahme von Abwasser- und Schlammproben, zum Teil 

mit Laborarbeiten
• Bedienen und Überwachen von Maschinen und Anlagen
• Arbeits- und Betriebsabläufe dokumentieren und auswer-

ten unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements
• fachbezogene Rechtsvorschriften, technische Regeln sowie 

Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes anwenden

• kunden- und serviceorientiert handeln
• Anwendung entsprechender Informations- und Kommuni-

kationstechniken
Was sollten Sie mitbringen?
• Einen überdurchschnittlichen Abschluss der Berufsreife 

oder einen qualifizierten Sekundarabschluss I
• Gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und 

Technik
• Engagement und Lernbereitschaft für den gewählten Beruf
• Soziale Kompetenz, besonders Teamfähigkeit und Freude 

am Umgang mit Menschen
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Handwerkliches Geschick
Wir bieten Ihnen:
• Abwechslungsreiche Ausbildung mit vielseitigen Aufga-

benbereichen einen modernen Ausbildungsplatz
• eine dreijährige Ausbildung mit einem theoretischem und 

einem praktischen Teil
• Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, 

sowie den üblichen sozialen Leistungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen schriftlich bis spätestens 31. 
Oktober 2020 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Personal-
amt, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bei Fragen wenden Sie sich an unser Personalamt, Frau Hüner-
fauth oder Herr Gerst, Tel.: 06321/5899-12.

 ◗ Kitas Schulen und Sport
Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt im Fachbereich Bürgerservice einen

Sachbearbeiter (m/w/d) in Vollzeit
für das Sachgebiet Kindertagesstätten, Schulen, Jugend 
und Sportstätten
Ihr Aufgabengebiet:
Kindertagesstätten, Jugend und Schulen
• Bearbeitung von Zuschüssen im Bereich Kita´s, Schulen und 

Jugend
• Bedarfsplanung der Kindertagesstätten
• Statistiken und Berichte erarbeiten
• Steuerung der Aufgaben des Trägers der Kindertagesstätten 

und Schulen
- Koordinierung der Aufgaben des Schulträgerausschusses
- Bereitstellung des Sachbedarfs der Schulen
- Koordination der Schülerbetreuung, Kalkulation und Erhe-
bung von
Entgelten
- Vollzug der Lernmittelfreiheit

Sportstätten
• Fortschreibung & Durchführung einer Sportstättenleitpla-

nung
• Vereins- und Sportförderung
• Erstellung von Belegungsplänen
• Entscheidung über die Nutzung gemeindlicher Sportein-

richtungen
• Zuschussabwicklung
Ihr Anforderungsprofil
• Abschluss als Verwaltungsfachangstelle/r oder eine ver-

gleichbare Ausbildung
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Selbständiges, eigenverantwortliches und strukturiertes 

Arbeiten
• Durchsetzungsvermögen und Argumentationsgeschick
• Sicherheit im Umgang mit IT-Medien
• Bereitschaft zur Fortbildung im Verwaltungs- und Abgaben-

recht
Wir bieten
• Ein interessantes Betätigungsfeld in einem engagierten 

Team in stimmigem Arbeitsumfeld
• Selbstständige Arbeitsweise
• Gleitende Arbeitszeit und gute Fortbildungsmöglichkeiten
• Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe 8
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei sonst glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Gerhard Gerst -Perso-
nalamt-, Tel.: 06321/5899-11.
Ihre schriftlichen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte bis spätestens 14. November 2020 an die Ver-
bandsgemeinde Maikammer, -Personalabteilung-, Immengar-
tenstraße 24, 67487 Maikammer.

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in der darauf folgenden Ausgabe 
veröffentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

 ◗ Weiterhin Terminvergabe im Rathaus
Die Verbandsgemeinde Maikammer bietet nach wie vor alle Dienst-
leistungen zeitnah an und steht für die Bürgerinnen und Bürger 
stets gerne zur Verfügung. Wie auch in den vergangenen Wochen 
sollten Sie Ihre Anfrage jedoch bitte zunächst per Mail, telefonisch 
oder schriftlich an die Verwaltung richten.
Für persönliche Vorsprachen ist weiterhin ein individueller Termin 
mit der/dem zuständigen Sachbearbeiter/in zu vereinbaren. Falls 
der direkte Ansprechpartner nicht bekannt sein sollte, bitten wir 
Sie, die allgemeine E-Mailadresse poststelle@vg-maikammer.de 
oder die Telefonzentrale im Rathaus, Tel.: 06321/5899-0 zu nutzen.
Im Fachbereich Bürgerservice erreichen Sie die/den zuständigen 
Sachbearbeiter/in unter:
Meldeamt  06321/5899-27 o. 28
Standesamt   06321/5899-21 o. 22
Beim Besuch im Rathaus bitten wir folgendes zu beachten:
• Tragen eines Mund- und Nasenschutzes
• Anmeldung bei der Zentrale
• Händedesinfektion im Eingangsbereich
• Sie werden von der/dem zuständigen Sachbearbeiter/in abge-

holt.
Ihr Team der Verbandsgemeinde Maikammer
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 ◗ Ausbildungsstelle 2021
Die Verbandsgemeinde Maikammer –Verbands-
gemeindewerke- bietet zum 01. August 2021 
einen Ausbildungsplatz zur

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 
(m/w/d)

an.
Lerninhalte und Aufgaben:
• Bereitstellung von Trinkwasser
• Bedienen und Überwachen von Maschinen und Anlagen
• Wasser fördern, aufbereiten oder weiterleiten
• Rohre verlegen
• Tiefbau-, Brunnen-, Rohrleitungsarbeiten
• Analysieren von Trinkwasserproben im Labor
• Arbeits- und Betriebsabläufe dokumentieren und auswerten 

unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements
• fachbezogene Rechtsvorschriften, technische Regeln sowie 

Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes anwenden

• kunden- und serviceorientiert handeln
• Anwendung entsprechender Informations- und Kommuni-

kationstechniken
Was sollten Sie mitbringen?
• Einen überdurchschnittlichen Abschluss der Berufsreife oder 

einen qualifizierten Sekundarabschluss I
• Gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und 

Technik
• Engagement und Lernbereitschaft für den gewählten Beruf
• Soziale Kompetenz, besonders Teamfähigkeit und Freude 

am Umgang mit Menschen
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Handwerkliches Geschick
Wir bieten Ihnen:
• Abwechslungsreiche Ausbildung mit vielseitigen Aufgaben-

bereichen
• einen modernen Ausbildungsplatz
• eine dreijährige Ausbildung mit einem theoretischem und 

einem praktischen Teil
• eine Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen 

Dienstes, sowie den üblichen sozialen Leistungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen schriftlich bis spätestens 31. 
Oktober 2020 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Personal-
amt, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bei Fragen wenden Sie sich an unser Personalamt, Frau Hüner-
fauth oder Herr Gerst, Tel.: 06321/5899-12.

 ◗ Flüchtlingssozial - und Asylverfahrens- 
beratung im Landkreis Südliche Weinstraße

Die Sprechstunden der Diakonie Pfalz für Ratsuchende Flüchtlinge fin-
det nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung auf der Diensthandy-
nummer (0176 11664067) in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 
und im Haus der Diakonie in Landau statt. Termine sind von montags 
bis freitags unter vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung

 ◗ Helfen Sie mit:  
Rattenvergrämung leicht gemacht!

Verschiedentlich gehen bei der Verbandsgemeinde Maikammer 
Hinweise auf Rattenpopulationen innerhalb der bebauten Orts-
lage ein. Die Verbandsgemeindewerke führen regelmäßig jährlich 
im Herbst eine Rattenbekämpfung im kompletten vorhandenen 
Kanalsystem (Länge ca. 55 km) durch. In Fällen, in denen die Ratten 
in privaten Gärten und Grundstücken ihren Bau haben und dort 
auch auf ein breites Nahrungsangebot stoßen, stößt die Verbands-
gemeinde jedoch an Grenzen.

Dabei können auch Sie mit einfachen Mitteln dabei helfen, die Rat-
ten zu vergrämen:
1. Keine Futterabfälle für Ratten
Essensabfälle ziehen Ratten magisch an. Deshalb sollte dringend 
darauf geachtet werden, dass z. B. Hausmüll immer sorgfältig ent-
sorgt und die Mülltonnen fest verschlossen werden. Zudem sollten 
keine Essensreste über den Abfluss in die Kanalisation gelangen. 
Weitere Futterquellen können sein:
a) Komposthaufen
Komposthaufen bieten, wenn sie unsachgemäß errichtet wurden 
Ratten und Mäuse Unterschlupf und eine satte Nahrungsquelle. 
Deshalb gilt: Komposthaufen sollten mit einem engmaschigen 
Drahtnetz umfasst werden. Möglich ist auch ein fest verschlosse-
ner Kompostierbehälter. Zum Abdichten des Komposts am besten 
Metall, Glas und engmaschige Gitter verwenden. Durch Holz, Stoff 
und Folie können die Tiere sich schnell durchnagen. Auf das kom-
postieren von Speisereste sollte dringend verzichtet werden!
b) Tierfutter
Was den Haustieren schmeckt, schmeckt auch Ratten und Mäuse. 
Deshalb sollte stets darauf geachtet werden, dass das Futter für 
Katzen oder Hunde immer in fest verschlossenen Behältnissen auf-
bewahrt wird. Fressnäpfe im freien sollten nach der Nutzung von 
Futterresten gereinigt werden.
Dies gilt übrigens auch für den heimischen Hühner- oder Hasen-
stall. Eine regelmäßige Reinigung und das stete Entfernen von lie-
gen gebliebenen Futterresten reduziert das Nahrungsangebot für 
Ratten und Mäuse und vergrämt diese damit.
Deshalb sollte auch auf das Füttern von Wildtieren an Gewässern 
und sehen verzichtet werden.
c) Obst und Gemüse - ein Leckerbissen für Ratten und Mäuse
Viele haben im heimischen Garten Obstbäume und -sträucher oder 
gar ein eigenes Gemüsebeet. Nicht selten bleibt nach der Ernte ein 
Teil des Obst und Gemüse liegen. Zwar dient das liegengebliebene 
Obst und Gemüse als natürlicher Dünger, es zieht aber auch Ratten 
an und bietet ihnen eine satte Nahrungsquelle.
2. Mit starken Gerüchen Ratten vertreiben
Wenn Sie dann doch mal feststellen, dass sich in Ihrem Garten Rat-
ten befinden, kann eine Vergrämung auch ganz ohne Gift erfolgen. 
Die feine Nase der Nagetiere reagiert nämlich auf bestimmte Gerü-
che. So kann das ausbringen von stark riechenden Gewürze auf den 
Laufwegen der Ratte diese wirkungsvoll vergrämen.
Als besonders wirkungsvoll haben sich erwiesen:
a) Kamille, Minze und Pfefferminze
Die Kräuter können sowohl getrocknet als auch als Öl verwendet 
werden. Auf die Laufwege der Ratten gestreut oder geträufelt, 
suchen diese bald das Weite! Auch ein Pfefferminz- oder Kamille-
strauch im Garten kann Ratten vergrämen - und sieht in voller Blüte 
noch gut aus!
b) Essigessenz
Essig oder Essigessenz auf einen Stofflappen geben und diesen vor 
den Rattenbau legen. Der unangenehme Geruch ist nicht nur für 
die menschliche Nase unangenehm. Auch die Nager verwirrt er.
Helfen auch Sie mit, Ratten wirkungsvoll zu vergrämen und achten 
Sie auf die oben genannten Hinweise.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

 ◗ Sprechtag der Deutsche Rentenversiche-
rung Rheinland-Pfalz per Videoberatung

Am Freitag, 11. Dezember 2020 berät die Deutsche Renten-
versicherung Rheinland-Pfalz, im Hause der Verbandsgemein-
deverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, 67487 
Maikammer, von 08:30 bis ca. 12:00 Uhr Fragen zu Rentenansprü-
chen und Rentenbeginn, Beitragszahlungen oder Rehabilitation 
klären. Allerdings wird der Berater der Deutschen Rentenversiche-
rung Rheinland-Pfalz nicht vor Ort anwesend sein, sondern per 
Video zugeschaltet werden.
Bürger wie Berater haben die Möglichkeit über die Kamera Doku-
mente zu zeigen. Dies alles erfolgt über eine sichere und ver-
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Die Belastungsübung auf der Atemschutzstrecke muss jeder Gerä-
teträger einmal jährlich durchlaufen, um so neben den Übungen 
in den einzelnen Einheiten, die Einsatztauglichkeit nachzuweisen. 
Dies dient der eigenen Sicherheit der Einsatzkräfte, aber auch der 
Sicherheit bei der Brandbekämpfung und Menschenrettung aus 
Gebäuden.
Pandemiebedingt kann leider weiterhin die Atemschutzstrecke in 
Landau nicht von uns genutzt werden. Aus diesem Grund wurden, 
in Absprache mit der Wehrleitung der Feuerwehr Edenkoben, die 
Atemschutzgeräteträger aus unserer Verbandsgemeinde im Zeit-
raum vom 23.-25.10. in der mobilen Anlage geschult.
Durch ein sehr gutes Hygienekonzept vor Ort, konnten am Ende 37 
Kameraden die mobile Anlage durchlaufen und somit auch wieder 
ein Stück mehr für die Sicherheit der Bürger in unserer Verbandsge-
meinde beitragen.

Mobile Atemschutzstrecke
Text & Bild: Feuerwehr Maikammer

 ◗ Aktuelle Corona-Maßnahmen
Auf Grund der ansteigenden Infektionszahlen wurde am vergan-
genen Freitag mit dem Erreichen der „Alarmstufe Rot“ des Corona 
Plans im Landkreis Südliche Weinstraße mit sofortiger Wirkung der 
Übungsbetrieb der Aktiven, der Bambini und Jugendfeuerwehr 
in der Verbandsgemeinde eingestellt. Darüber hinaus werden alle 
Übungen der Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde voraus-
sichtlich bis zum Jahresende ausgesetzt.
Die Übungsdienste der Aktiven können bei sinkendem Infektions-
geschehen bei „Warnstufe Gelb“ und „Gefahrenstufe Orange“ unter 
Einhaltung von Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden. 
Bei einem erneuten Überschreiten zur „Alarmstufe Rot“ werden, 
um die Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden, der Übungs- und 
Ausbildungsbetrieb wiederum erneut für die Dauer der Alarmstufe 
ausgesetzt.
Dies geschieht mit der Absicht, unsere Jugend und unsere Kam-
meraden/innen nicht unnötig einem Risiko auszusetzen, und voll 
für die Bevölkerung einsatzbereit zu bleiben.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde
Text: Feuerwehr VG Maikammer Medienteam

 ◗ Einsatz-Wochenrückblick
23.10.2020: Privater Heimrauchmelder in Maikammer. In der 
Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.30 Uhr wurde die Orts-
wehr Maikammer durch die Integrierte Leitstelle Landau (ILS) zu 
einem privaten Heimrauchmelder in Maikammer alarmiert. Beim 
Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits durch den Sohn Entwar-
nung gegeben werden. Ein technischer Defekt hatte zu dem Alarm 
geführt. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte und des eintref-
fenden Rettungsdienstes war somit nicht notwendig.
Im Einsatz waren aus Maikammer der Einsatzleitwagen, das Lösch-
gruppenfahrzeug LF 16/12 und das Mittlere Löschfahrzeug MLF 
mit insgesamt 13 Einsatzkräften sowie die Feuerwehreinsatzzent-
rale Edenkoben. Eine Streife der Schutzpolizei Edenkoben und der 

schlüsselte Verbindung. Der Berater informiert über den Stand 
des Versicherungskontos und die aktuelle Rentenhöhe. Dazu sind 
unbedingt der Personalausweis oder Reisepass sowie sämtliche 
Rentenversicherungsunterlagen erforderlich.
Anträge werden während der Video-Beratung nicht aufgenommen.
Einen Termin für eine persönliche Video-Beratung kann unter Tele-
fon (0 63 21) 58 99-22, Frau Lutz, oder per Mail: annette.lutz@vg-
maikammer.de, bei der Verbandsgemeinde Maikammer vereinbart 
werden. Dabei sollten die Versicherungsnummer und der Grund 
der Beratung angegeben werden.
Am Beratungstag ist das Betreten des Rathauses grundsätzlich nur 
mit Mund- und Nasenschutz zu betreten. Außerdem ist der Perso-
nalausweis zur Identifikation mitzuführen.
Auskunft und Beratung gibt es auch täglich bei einer der Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, zum Bei-
spiel in Speyer, Eichendorffstraße 4-6. Termine sind dort ebenfalls 
am besten online auf www.drv-rlp.de/beratung zu buchen.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe einge-
troffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag, den 2. Oktober 2020 in der 40. Kalenderwo-
che bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer beantrag-
ten Personalausweise bzw. Reisepässe sind eingetroffen.
Wichtiger Hinweis:
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9), jedoch nur 
nach vorheriger entsprechender Terminvereinbarung abgeholt 
werden.
Auch für die Beantragung neuer Ausweis- bzw. Passdokumente 
ist eine vorherige Terminvereinbarung beim Bürgerbüro not-
wendig.
Kontaktdaten für Terminvereinbarung:
Christian Müller, Tel. 06321-5899-27, 
E-Mail: christian.mueller@vg-maikammer.de
Helga Schädler, Tel. 06321-5899-28, 
E-Mail: helga.schaedler@vg-maikammer.de
Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

-Bürgerbüro-

Freiwillige Feuerwehr

 ◗ Mobile Atemschutzstrecke in Edenkoben

Einsatzkräfte unter Atemschutz
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Vorher…. Nachher! Das Laub ist kaum noch zu sehen und aufnah-
mebereit zerkleinert.
Deshalb: Blätter jetzt im Garten kompostieren
Eine „Entsorgung“ von organischer Masse wie Falllaub über die Grüne 
Tonne ergibt ökonomisch und ökologisch wenig Sinn. Vielmehr sollte 
so viel wie möglich im geschlossenen Stoffkreislauf des Gartens ver-
bleiben. Am einfachsten ist die Flächenkompostierung auf den Beeten 
oder dem Rasen. Hier wird der Humus an Ort und Stelle aufgebaut und 
die Pflanzen regelmäßig mit Nährstoffen versorgt. Der eigene Kompost 
ist ein wertvoller Dünger und Bodenverbesserer, der Bodenleben und 
Bodenfruchtbarkeit nachhaltig fördert. Durch eine jährliche Kompost-
gabe von 3-5 l/m2 erhöht sich der Humusgehalt langfristig, verbessert 
die Wasserhaltefähigkeit des Bodens und bindet klimaschädliches CO2!
Werden auch Sie jetzt zum Klimaschützer und fördern Sie die 
Artenvielfalt der Bodenlebewesen in Ihrem Garten mit einem 
Festmahl aus Blättern!
Bei Fragen zu diesem und anderen gärtnerischen Themen errei-
chen Sie uns unter folgendem Kontakt:
Gartenakademie Rheinland Pfalz
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz
gartenakademie@dlr.rlp.de
www.gartenakademie.rlp.de
01805-053202
Text: DLR Rheinpfalz

Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Aufgrund des Meldebil-
des waren zusätzlich die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug aus 
Edenkoben auf der Anfahrt. Nach 40 Minuten war der nächtliche 
Einsatz beendet und die Einsatzkräfte konnten wieder nach Hause 
zurückkehren.
Text: Feuerwehr VG Maikammer Medienteam

Natur und Umwelt

 ◗ Die Gartenakademie RLP informiert:
Jetzt Falllaub im Garten kompostieren und das Klima schützen!
Alle Jahre wieder dasselbe „Problem“: Im Herbst fallen die Blätter 
der laubabwerfenden Gehölze. Je nach Witterung und Baumart frü-
her oder später.
Auf dem Gehweg oder im Hof muss das Laub dann aus Gründen 
der Verkehrssicherheit weggeräumt werden. Doch wohin mit der 
großen Menge an Laub?
Bisher hat man das Laub über die Grüne Tonne „entsorgt“.
Im Sinne einer umweltschonenden und klimafreundlichen Garten-
pflege ist das nicht zweckmäßig. Das Laub der Bäume ist kein Abfall, 
sondern ein wertvoller Rohstoff. Deshalb sollte es auch da minerali-
siert werden, wo es gewachsen und gefallen ist, nämlich im Garten. 
Dadurch bleibt die wertvolle organische Masse im geschlossenen 
Nährstoffkreislauf des Gartens. Dieser Rohstoff Falllaub hat es in 
sich: Für Milliarden von Boden-Mikroorganismen, Insekten und 
Regenwürmern ist es eine echte Kraftkur; denn diese haben es zum 
fressen gerne und heraus kommt schlussendlich wertvoller Humus! 
Der verbessert die Vitalität, Gesundheit und Artenvielfalt des 
Bodens und ernährt die Pflanzen als universeller Bodenverbesserer.
Humus speichert CO2 und Wasser!
Besonders jetzt, in Zeiten des spürbaren Klimawandels mit Hitze, 
Trockenheit und Dürre kommt dem Humus im Boden eine beson-
dere Bedeutung zu: Er ist ein bedeutender Speicher für klimaschäd-
liches CO2!
Darüber hinaus ist Humus ein sehr ergiebiger Wasserspeicher. Von 
daher lohnt es sich, den Humusgehalt im eigenen Garten durch 
regelmäßige Gaben von organischem Material wie Blätter, Pflan-
zenreste oder Holzhäcksel zu erhöhen. Decken Sie damit für die 
Bodenlebewesen den Tisch und belassen sie das organische Mate-
rial im eigenen Garten. Denn da gehört es hin!
5 Möglichkeiten, Falllaub im eigenen Garten zu kompostieren
1. Regenwurmfütterung durch Flächenkompostierung: Das 
Laub wird einfach als Schicht auf den abgeernteten Beeten aus-
gebracht. Ein Festmahl für die Regenwürmer, die die Blätter in ihre 
Gänge ziehen und verspeisen! So können wir ganz einfach ein 
neues Beet vorbereiten oder den Boden eines abgeernteten Beetes 
verbessern. Im nächsten Frühling ist der Boden locker, nährstoff-
reich und bereit zur Bepflanzung.
2. Einfach mal liegen lassen: Unter großen Bäumen kann das Laub 
- genauso wie im Wald - liegen bleiben. Die Natur zersetzt es mit 
Milliarden von nützlichen Mikroorganismen. Der Baum und dar-
unter gepflanzte Stauden freuen sich über diese lebenswichtige 
Humus- und Nährstoffgabe.
3. Auf den Kompost: Blätter lagenweise auf den Kompost geben. 
Wichtig: die Laubschichten maximal 10 cm dick aufgeben, und 
abwechseln mit anderen Materialien. Auf jede Schicht immer eine 
Schaufel reifen Kompost oder Gartenerde zum „impfen“ streuen.
4. Rasen liebt Blätter: Während des Blattfalls 1-2 x mit dem Rasen-
mäher drüberfahren, kleinhäckseln und liegen lassen (am besten 
mit dem Mulchmäher). Dadurch wird der Abbau beschleunigt und 
die Bodenlebewesen fressen das „Fastfood“ ganz schnell weg und 
bereiten wertvollen Humus. Und ganz sicher: der Rasen geht nicht 
kaputt, ganz im Gegenteil. Auf die Herbstdüngung mit einem Mine-
raldünger kann man dann getrost verzichten!
5. Wildes Eck und Igelversteck: Bleibt etwas Laub übrig, richtet 
man in einer ungestörten Ecke ein „wildes Eck“ mit Igelversteck 
ein: ein paar Steine, alte Bretter oder Schnittholz mit reichlich Laub 
abgedeckt sind attraktiv für Igel und andere Nützlinge als Winter-
quartier.
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Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ Öffnungszeiten i-punkt
Tourismus- und Gemeindebüro, Hauptstraße 7,
67489 Kirrweiler, Telefon 06321 5079
Öffnungszeiten:
Mo. – Mi.: 10:00 – 12:00 Uhr
Do.: 15:30 – 17:30 Uhr
Fr.: 10:00 – 12:00 Uhr
bis Ende Oktober freitags 15.30 - 17.30 Uhr
Text: i-Punkt

 ◗ 3. Sitzung des Ausschusses für Kultur, 
Familie und Soziales Kirrweiler

Die 3. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Familie und Soziales Kirr-
weiler findet
am Montag, dem 09. November 2020, 19:30 Uhr,
im Saal im OG des Edelhofes, Kirrweiler, Kirchstraße 18, 67489 Kirr-
weiler statt.
TAGESORDNUNG:
A) ÖFFENTLICHE SITZUNG
1. Einwohnerfragestunde
2. Kunstpfad Kirrweiler

- Vorstellung der Ergebnisse des Arbeitskreises
- Entscheidung über weiteres Vorgehen

3. Kulturprogramm 2021
4. Verschiedenes/Informationen

B) NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG
5. Verschiedenes/Informationen
gez.
Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

 ◗ Verpachtung der Weinstube Edelhof in 
Kirrweiler

Die Weinstube Edelhof im historischen Gebäude, Kirchstr. 18 ist 
zum 01.01.2021 neu zu verpachten. Nähere Auskünfte erteilt die 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Frau Baumann Tel. 
06321/5899-53.

 ◗ Apfelsaftverkauf im i-Punkt
Trotz der Coronapandemie wurden auch dieses Jahr während der 
ökumenischen Aktionstage „Schöpfung bewahren“ von verschiede-
nen kleineren Gruppierungen und Einzelpersonen eine Unmenge 
an Äpfel gesammelt, die sonst niemand ernten würde. So konnten 
insgesamt 1580 Flaschen biologischer Apfelsaft gepresst werden. 
Ab sofort ist der Apfelsaft für € 2,50 pro Literflasche (klar oder trüb) 
auch im i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7 erhältlich. Der Reinerlös 
aus dem Apfelsaftverkauf geht in diesem Jahr als Spende an dem 
aus Maikammer stammenden Pater Wilhelm, der sich in Paraguay 
für soziale Projekte engagiert. Helfen Sie mit diese tolle Aktion zu 
unterstützen!
Text: i-Punkt Kirrweiler

REIN IN DEN WALD, 
RAUS MIT DEM MÜLL

Wir brauchen Ihre Unterstützung! 

Helfen Sie bitte mit, achtlos weggeworfene Abfälle 
aus dem Wald einzusammeln und hier zu entsorgen.MÜLL

ABGABE 

HIER

So, 8. November 2020

Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald am 8.11.2020

Rein in den Wald, raus mit dem Müll

Unter diesem Motto veranstaltet das Haus der Nach-
haltigkeit einen Dreck-weg-Tag. Alle sind aufgerufen, 
in den Pfälzerwald aufzubrechen, um den Müll ihrer 
Mitmenschen aus der vergangenen Wander- und Aus-
flugssaison 2020 einzusammeln. Der eingesammelte 
Müll soll an Wanderhütten des Pfälzerwald-Vereins wie 
z.B. auch an der Totenkopfhütte, bei den Häusern der 
Naturfreunde oder bei Ausflugsgaststätten freier Träger 
zur Abholung hinterlegt werden.

Wer ein digitales Foto seiner Aktionsbeteiligung an das 
Haus der Nachhaltigkeit (hdn@wald-rlp.de) schickt und 
damit zur Veröffentlichung auf der Aktionsseite freigibt, 
hat die Chance den Kalender „Traumlandschaft Pfälzer-
wald“ als Dankeschön für Helfer*innen beim Dreck-
weg-Tag zu bekommen. Die Aufnahme muss die Person 
und den Müll aus dem Wald zusammen zeigen. Außer-
dem wird die Postanschrift benötigt, um den Kalender 
verschicken zu können. Wenige Exemplare des Kalen-
ders können zum Preis von 15 Euro/Stück ab dem 25. 
Oktober im Johanniskreuzer Infozentrum auch gekauft 
oder gegen Porto im Internet bestellt werden.

Weitere Informationen zur Aktion und zum Kalender 
finden Sie unter www.hdn-pfalz.de > Aktionen & Pro-
jekte > Dreck-weg-Tag zu sehen.

DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN...
Diskutieren Sie mit uns auf

blog.wittich.de!
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 ◗ Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„Gesundheitszentrum  
am Oberen Schnetzweg“ in Maikammer

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  
in der neuesten Fassung
Der Ortsgemeinderat Maikammer hat in seiner Sitzung vom 
05.11.2019 den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Gesundheitszentrum am Oberen Schnetzweg“ 
gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 08.11.2019 veröffent-
licht.
Ziel der Planung ist es, die Fläche eines ehemalig gewerblich 
genutzten Grundstücks zu revitalisieren und die Anforderungen 
für die Ansiedlung eines Gesundheitszentrums mit Ärzten und 
Therapeuten und einer zugehörigen Stellplatzanlage (Parkplatz) 
zu schaffen.
Nachdem die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB abgeschlossen ist, wurde in der Sitzung des 
Ortsgemeinderats Maikammer vom 15.09.2020 die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB liegt der vom Ortsgemeinderat zugestimmte 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Zeit

vom 06.11.2020 bis einschließlich 07.12.2020

bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Immengartenstraße 24, 
Zimmer UG 02, 67487 Maikammer, während den allgemeinen 
Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme aus. Hierbei wird 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Neben dem Planentwurf liegen auch Informationen zu verschie-
denen Umweltauswirkungen und Schutzgütern vor.
Anregungen zum Planentwurf können während der vorgenann-
ten Auslegungsfrist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mai-
kammer schriftlich eingereicht oder mündlich zur Niederschrift 
gegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht wäh-
rend der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können (gem. § 4a Abs. 6 BauGB).
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme der 
Unterlagen aufgrund der aktuellen Vorkehrungen zum Schutz 
vor einer COVID-19-Infektion nur mit zuvor vereinbartem Ter-
min möglich ist. Wir bitten daher darum, unter der Telefon-Nr. 
06321/5899-42 einen Termin zu vereinbaren und zur Einsicht-
nahme einen Nasen-Mund-Schutz mitzubringen.
Die Unterlagen zum Entwurf können zudem auf der Website der 
Verbandsgemeinde Maikammer unter folgendem Link eingese-
hen werden:
https://vg-maikammer.de/buergerservice/bauen-in-der-ver-
bandsgemeinde/buergerservicebauen-in-der-verbandsge-
meindebauleitplaene-in-aufstellung/

Pfad auf der Website:
VG-Maikammer >> Bürgerservice >> Bauen in der Verbands-
gemeinde >> Bauleitpläne in Aufstellung >> Maikammer Vor-
habenbezogener Bebauungsplan „Gesundheitszentrum am 
Oberen Schnetzweg“
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
ist auf dem abgedruckten Auszug der Flurkarte mit einer gestri-
chelten Linie umrandet.

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer
Öffnungszeiten:
67487 Maikammer, Weinstr. Süd 40, Tel.: 06321/952768
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
ab November:
Montag - Freitag 09.30 – 12.30 Uhr
Text: Büro für Tourismus

 ◗ 15. Sitzung des Gemeinderates Maikammer
Die 15. Sitzung des Gemeinderates Maikammer findet am Diens-
tag, dem 03. November 2020, 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Maikam-
mer, Marktstraße 8, 67487 Maikammer statt.

Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Bebauungsplan „Im Eulbusch III“Aufstellungsbeschluss zur 1. 

ÄnderungBeratung über den PlanentwurfBeschluss förmliche 
Beteiligung

3. Kunstpfade Maikammer- Vorstellung durch Herrn Herbert Pauser
4.1 Friedhofsplanung- Vorstellung durch Herrn Kurt Garrecht
4.2 Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung des Friedhofes
5. Antragstellung auf Durchführung eines Genehmigungsverfah-

rens für die Ausweisung eines öffentlichen Wanderparkplatzes
6. Besonderes VorkaufsrechtErlass einer Satzung zur Sicherung 

einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
7. Festsetzung der Vorauszahlungen des Wirtschaftswegebeitra-

ges für das Haushaltsjahr 2021
8. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
9. Verschiedenes/Informationen

gez.
Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

 ◗ 8. Sitzung des Bau- und Verkehrsaus-
schusses der Ortsgemeinde Maikammer

Die 8. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Ortsgemeinde 
Maikammer findet am Dienstag, dem 3. November 2020, 18:00 
Uhr, im Bürgerhaus Maikammer, Marktstraße 8, 67487 Maikammer 
statt.

Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Bebauungsplan „Im Eulbusch III“

Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung
Beratung über den Planentwurf
Beschluss förmliche Beteiligung

3. Bauantrag Weinstraße Nord
Umnutzung eines Wohngebäudes

4. Verschiedenes/Informationen
B) Nichtöffentliche Sitzung
5. Bauangelegenheit
6. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
7. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez. Karl Schäfer, Ortsbürgermeister
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 ◗ 8. Sitzung des Bau- und Planungs- 
ausschusses St. Martin

Die 8. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses St. Martin findet 
am Montag, dem 02. November 2020, 20:00 Uhr, in der Kultur-
scheune, Kellereistraße 1, 67487 St. Martin statt.
Tagesordnung:
a) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Bebauungsplan „St. Martin - Landschaftsschutz und Entwick-

lungsbereich privilegierte Vorhaben östlich der L 514, Teil 1“
Behandlung der Stellungnahmen der förmlichen Beteiligung
Beratung über den Planentwurf
Beschluss erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

3. Bebauungsplan „Burgweg - 1. Änderung, Erweiterung u. Tei-
laufhebung“
Behandlung der Stellungnahmen der förmlichen BeteiligungS-
atzungsbeschluss

4. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
5. Verschiedene Bauvorhaben
6. Vertragsangelegenheit
7. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
8. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez.

Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Gesundheitsschut-
zes nur beschränkte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Personen, die akute Symptome zeigen oder zu den 
Risikogruppen gehören, sollten nicht an der Sitzung teilnehmen. 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend.

 ◗ K 30 Vollsperrung der Kreisstraße  
zwischen Anschlussstelle Friedens- 
denkmal und der Kropsburg

Am 2. November 2020 beginnen die Arbeiten für 
die Fahrbahnerneuerung der K 30 zwischen der 
Anschlussstelle Friedensdenkmal und der Krops-
burg.
Unter Vollsperrung soll die Baumaßnahme - in 

Abhängigkeit von der Witterung - voraussichtlich Anfang Dezem-
ber 2020 zum Abschluss kommen.
Die Zufahrt zum Friedensdenkmal ist während der gesamten Bau-
zeit sichergestellt. Die Kropsburg sowie die Burgschänke sind wäh-
rend der gesamten Baumaßnahme lediglich fußläufig zu erreichen.
Die Verkehrsteilnehmer werden rechtzeitig auf die Vollsperrung 
hingewiesen und können die nahegelegenen, öffentlichen Park-
möglichkeiten am Friedensdenkmal sowie bei Sankt Martin nutzen.
Auf Grund der starken Beschädigung des Fahrbahnbelages ist die 
Fahrbahnerneuerung erforderlich, um die Gebrauchstauglichkeit 
der K 30 zu gewährleisten.
Die Kosten für die ca. 1.800 m lange Baumaßnahme belaufen sich 
auf rund 185.000 Euro.
Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer 
und Anlieger um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehin-
derungen während der Bauzeit.
Text: LBM Speyer

Maikammer, 30.10.2020
gez.

Karl Schäfer
Ortsbürgermeister

 ◗ Sperrung des Kreuzungsbereiches  
Weinstraße Nord / Süd und der Einmün-
dung St. Martiner Straße in Maikammer

Die Straßenbauarbeiten in dem Kreuzungs-
bereich Weinstraße Nord / Süd und Einmün-
dungsbereich der St. Martiner Straße wurde am 
26.10.2020 begonnen.

Die Umleitung erfolgt über die Bahnhofstraße – L516 – K32 oder 
über Hartmannstraße – Mühlstraße – K32
Die Einbahnstraßenregelung von der Weinstraße Nord ab der 
Einmündung Hartmannstraße in Richtung Süden sowie Wein-
straße Süd zwischen Einmündung St. Martiner Str. und der 
Immengartenstraße ist für die Dauer der Sperrung für die Anlie-
ger aufgehoben.
Wir bitten um Beachtung und gegenseitige Rücksichtnahme!

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Ordnungsbehörde-

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Kellereistr. 1, 67487 St. Martin, Tel. 06323/5300,
Email: tourismus@sankt-martin.de
Mo-Fr 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr
Sa 10 - 12 Uhr
So. 10 - 12 Uhr
Ab 26. Oktober 2020:
Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr
Text: Tourist-Info

DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN...
Diskutieren Sie mit uns auf

blog.wittich.de!
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 Satzung vom 27.10.2020 zur Änderung der
Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages 

der Ortsgemeinde St. Martin vom 20.12.2016
in der Fassung vom 13.08.2019 

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S.
153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297) und der
§§ 2 und 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158), hat der Ortsgemeinderat St.
Martin in seiner Sitzung am 26.10.2020 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

1. § 3a wird in die Satzung eingefügt: 

(1) Für das Erhebungsjahr 2020 wird der Messbetrag für den besonderen wirtschaftlichen
Vorteil  im  Sinne  des  §  3  Abs.  1  dieser  Satzung  abweichend  bestimmt  durch  folgende
Absätze. 
(2) Für die Maßstabkomponente Umsatz gilt § 3 Abs. 2 dieser Satzung mit der abweichenden
Maßgabe, dass anstelle des im vorvergangenen Jahr bzw. des im vergangenen Jahr erzielten
Umsatzes der im Erhebungsjahr selbst erzielte Umsatz die Bemessungsgrundlage bildet.  
(3) Für die Maßstabkomponente Vorteilsatz gilt § 3 Abs. 3 dieser Satzung. 
(4) Für die Maßstabkomponente Gewinnsatz gilt Absatz 3 entsprechend § 3 Abs. 4 dieser
Satzung. 
(5) Für die Beitragsfestsetzung gilt § 6. 

Artikel 2

Die Anlage zu § 3 Abs. 3 und Abs. 4 –Betriebsartentabelle- wird wie folgt geändert:

BA-Nr. Betriebsart: Vorteilssatz
(§ 3 Abs.3)

Gewinnsatz
(§ 3 Abs.4)

A. Unterkunft:   

A01 Hotel, Gasthof, Pension mit Halb- u. Vollpension, außer Gaststättenbetrieb (→ unten B.)

90 % 9 %
A02 Hotel garni, Pension (auch Privatpension) mit Frühstück  90 % 11%
A03 Campingplatz 100 % 15 %
A04

Vermietung von Ferienwohnungen/-appartements/-häusern, Privatzimmern ohne Frühstück

100 % 19 %
A05 sonstige Gewährung von Unterkünften an Übernachtungsgäste

100 % 9 %

  
B. Gastronomie:

  
B01 Restaurant, Speisegaststätte (auch Pizzerien; einschließl. eingegliederter sonstiger Gastronomie-Betriebsarten)

70 % 9 %
B02 Restaurant mit Selbstbedienung 70 % 5 %
B03 Café, Eisdiele, Bistro 70 % 9 %
B04 Imbissbetrieb (auch Pizza-, Döner-, Waffel-, Crèpe-Verkauf etc.) 70 % 12 %
B05 Schankwirtschaft 70 % 11 %
B06 Straußwirtschaft, sonstige saisonal bewirtschaftete Gastronomie (z.B. "Hütte") 80 % 17 %
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B07 sonstige Gastronomie-Betriebsarten (z.B. Kiosk-Ausschank, mobiler Ausschank bei Festen u. sonst. öffentl. 
Veranstaltungen)

70 % 10 %

  
C. Einzelhandel mit überwieg. direktem Kontakt zu Touristen:

  

  
CA. Schwerpunkt Nahrungs- u. Genussmittel   

CA01 Bäckerei, Backwarenhandel, Konditorei (außer Café →B.), einschließl. bäckereiübl. Nahrungs- u. Genussmittel 
sowie Stehcafé

40 % 7 %

CA02 Fleischerei, Eh. m. Fleisch, Geflügel, Eier, Wurstwaren, Fisch, einschl. Verkauf zum Verzehr an Ort u. Stelle 30 % 6 %

CA03 Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln 30 % 6 %
CA04 Reformwaren, Bio-, Naturkost, Feinkost, Spezialitäten 30 % 6 %
CA05 Süßwaren, Tee, Kaffee, Spirituosen, auch Wein u. Weinprodukte u. Geschenkartikel im Nebensortiment 30 % 6 %

CA06 Tabakwaren, Zeitschriften 30 % 3 %
CA07 Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz bis 1.000.000 € 30 % 4 %
CA08 Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz über 1.000.000 € (=Verbrauchermärkte) 30 % 2 %

CA09 Waren verschiedener Art im Kioskbetrieb (Lebensmittelkiosk, Trinkhalle) 30 % 6 %
CA10 Wein-/ Weinprodukte-Einzelhandel, einschließl. Nebensortiment: regionaltypische Nahrungs- u. 

Genussmittelspezialitäten, Spirituosen u. Getränke; Winzergenossenschaft

30 % 4 %
CA11 Wein- u. Weinprodukte, Direktverkauf an Verbraucher aus Eigenproduktion (außer Straußwirtschaft →B) 60 % 9 %

 CA12 sonstige Arten des Einzelhandels mit Schwerpunkt Nahrungs-/Genussmittel 30 % 6 %

  
CB. sonstige Waren   

CB01 Apotheke 8 % 5 %
CB02 Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Modewaren, Bekleidungsaccessoires 30 % 6 %
CB03 Bücher, Schreib- u. Papierwaren, Ansichtskarten, Zeitschriften etc. 30 % 5 %
CB04 Drogerie, Parfümerie (außer "Drogeriemarkt" →Waren verschied. Art) 25 % 5 %
CB05 Fahrräder und Zubehör, einschließl. Reparatur 30 % 7 %
 CB06 Geschenkartikel, kunstgewerbl. Erzeugnisse, Porzellan-, Keramik-, Glaswaren, Souvenirs 70 % 7 %

CB07 Kfz-Betriebsstoffe (Kraft- u. Schmierstoffe; als Vertrieb eigener Waren) 25 % 3 %
CB08 Kfz-Betriebsstoffe-Vertriebsagentur (Agenturtankstelle), einschließl. Wartungsdienst, Shop und Waschanlage 25 % 4 %

CB09 Kunstgegenstände, Antiquitäten 50 % 8 %
CB10 Schmuck, Uhren, Edelmetalle, Mineralien; einschließl. Werkstatt 50 % 9 %
CB11 Sport- u. Spielwaren, Handarbeits- u. Bastelbedarf, Hobbyartikel; Campingbedarf; Fotoartikel 30 % 5 %

CB12 Telekomm.-Artikel, Elektronik-Kleingeräte 20 % 8 %
CB13 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.), 

Umsatz bis 1 Mio. € 25 % 6 % 
CB14 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.),

Umsatz über 1 Mio. € 20 % 4 %
CB15 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel, im Kioskbetrieb 30 % 6 %
CB16 Sonstiges Warenangebot mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen (z.B. Hörgeräte, Kurzwaren, Musikalien,

Gebrauchtwagen, Sonderposten etc.) 30 % 6 %
CB17 Optiker (nicht Hörgeräteakustik – unten sonstiges Warenangebot) 30 % 12 %

D. Freizeit-/Unterhaltungs-dienstleistungen:
  

 D01 Ausflugsfahrten m. Fahrzeugen aller Art 75 % 19 %
D02 Gästeführung jeder Art (z.B. Stadt-, Museums-, Wanderführung), Vorträge und sonstige Programmgestaltung für

Touristen
90 % 44 %

D03 Spielautomatenbetrieb 25 % 10 %

2



Maikammer - 13 - Ausgabe 44/2020

D04 Sporttraining, -kurse (z.B. Reiten, Walking, Biking-,  usw.) einschl. evtl. Gerätevermietun

25 % 17 %
D05 Unterrichtung/Anleitung für Freizeitaktivitäten (z.B. Malen u. sonst. künstlerische Gestaltung, Töpfern, 

Handarbeiten etc.)
25 % 23 %

D06 Veranstaltung künstlerischer Darbietungen (Konzert, Schauspiel, literarische Lesung etc.)

25 % 4 %
D07 sonstige Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen

75 % 12 %

E. sonstige Dienstleistungen mit direktem Kontakt zu Touristen:

  

  
EA Gesundheitswesen u. Körperpflege   

   EA01
 

Arztpraxis, Allgemeinmedizin und hausärztliche innere Medizin
2 % 28 %

EA02 Arztpraxis sonstige Fachärzte, auch Heil-/Naturheilpraxis 2 % 27 %
EA03 Friseurbetrieb 20 % 14 %
EA04 Kosmetikbehandlung, Nageldesign, Schönheitspflege, Massagen, Bäder, Inhalation, Wellnessdienstleistungen, 

auch als mobile Dienstleistung; einschließl. Handel  mit entspr. Waren; Tattoostudio

20 % 19 %
EA05 Sauna, Solarium 20 % 6 %
EA06 Tierarztpraxis 2 % 18 %
EA07 Zahnarztpraxis 2 % 18 %
EA08 sonstige Arten der Gesundheits- und Körperpflegedienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen

15 % 13 %

  
EB. sonstige Dienstleistungen mit unmittelb. Vorteil:   

EB01 Personenbeförderung mit Taxi oder Mietwagen 40 % 19 %
   EB02 Reisebüro, Ausflugsfahrten-Veranstaltungen(/-Vermittlung 6 % 9 %

EB03 sonstige Dienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen
15 % 9 %

EB 04 Parkraumbewirtschaftung 55 % 8 % 

F. Zulieferung iwS. (= Leistungsangebot für betrieblichen Bedarf von Unternehmen der Gruppen A-E):

  

  
FA. Waren, Stoffe, Infrastruktur:   

FA01 Bau- und Heimwerkerbedarf (Anstrichmittel, Bodenbeläge, Tapeten, Gartengeräte, Installations- u. Elektroartikel 
sowie baumarktübl. Nebensortiment - Baumärkte)

15 % 2 %
    FA02 Blumen-/Pflanzen-/Saatgut-Handel 30 % 8 %

FA03 Brennstoffhandel (Groß- u. Einzelh., auch Brennholz) 15 % 3 %
FA04 Bürotechnik-/-möbel-, EDV-/IT-Geräte-, Hard- u. Software-Handel 15 % 7 %
FA05 Catering, Partyservice 20 % 9 %
 FA06 Druckerei, Verlag 15 % 7 %
FA07 Elektro-Haushalts-, Unterhaltungselektronik-Großgeräte (Kleingeräte nur als Nebensortiment)

15 % 5 %
FA08 Getränkehandel (nicht Schwerpunkt Weinprodukte; nicht reiner Großhandel) 30 % 4 %
FA09 Haushaltswaren (Glas-, Porzellan-, Kunststoff- u. Metallwaren) 30 % 4 %
FA10 Flaschenhandel, Flaschengroßhandel 15 % 2 %
FA11 Kfz-/-Zubehör-Handel 15 % 4 %
FA12 Kfz-Reparaturwerkstatt (auch: -Lackiererei, -Polsterei, -Sattlerei), Kfz-Wartungs-/Pflegedienst (außer in 

Tankstellen)
15 % 9 %

FA13 Kfz-Vermietung 6 % 9 %
FA14 Kraftwagenbetrieb 15 % 7 %

3
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FA15 Möbel, Küchen, Teppiche, Leuchten, sonst. Wohneinrichtungsbedarf (Groß- und Einzelhandel)

12 % 4 %
FA16 Post-, Paket-, Boten- und Kurierdienst

(Postvertriebsstelle, -agentur)
12 % 10 %

FA17 Telekommunikationsunternehmen 12 % 2 %
FA18 Vermietung/Verpachtung oder sonstige entgeltliche Gebrauchsüberlassung betrieblich genutzter Immobilien an 

unmittelbar bevorteilte Betriebe (obiger Gruppen A-E) 
nach

Vorteilssatz
des

nutzenden
Betriebes 25 %

  FA19 Versorgungsunternehmen, Energie-

15 % 1 %
FA20 Weinlabor 30 % 16 %
FA21 Abfallbeseitigung, Containerdienst 15 % 8 %

FB. Bauwirtschaft:   
 

   FB01
Architektur-, Bauingenieur-, Baustatik-, Vermessungsbüro

12 % 26 %
FB02 Bauunternehmen 12 % 10 %
FB03 Dachdeckerei 12 % 8 %
FB04 Elektroinstallation 12 % 10 %

   FB05
 

Fliesen-, Fußboden-, Parkettlegerei
12 % 15 %

FB06 Garten-/Landschaftsbau 12 % 9 %
FB07 Gerüstbau 12 % 10 %

  FB08
 

Glaserei
12 % 10 %

FB09 Klempnerei, Heizungs-/Gas-/Wasser-, Lüftungsinstallation, auch Gastronomietechnik

12 % 9 %
FB10 Malerbetrieb, Lackiererei (einschl. branchenübl. Zusatzleistungen wie Tapeziereiei, Fußbodenverlegung u.ä.)

12 % 14 %
FB11 Raumausstattung 12 % 12 %

   FB12
 

Schlosserei, Schweißerei, Metallwarenherstellung
12 % 9 %

FB13 Schreinerei, Tischlerei 12 % 10 %
FB14 Stuckateur, Gipserei, Verputzerei 12 % 13 %
FB15 Zimmerei, Holzbau, Innenausbau 12 % 8 %
FB16 sonstige Betriebsarten der Bauwirtschaft (z.B. Abbrucharbeiten, Gebäudeabdichtung/-trocknung, 

Baumaschinenvermietung, Holz- u. Bautenschutz etc.); auch: Kombinationen der o.g. Baugewerbe

12 % 10 %

  
FC. Dienstleistungen   

FC01 Schreib-/ Buchhaltungs-/ Übersetzungsdienste, sonstiger Büroservice 15 % 18 %
FC02 Computer-/IT-Dienstleistungen, Softwareherstellung, Webdesign, sonstige techn. Unternehmensberatung

15 % 17 %
FC03 Fotostudio 15 % 18 %
FC04 Gärtnerische Dienstleistungen, Gartenpflege, Baumfällungen, Winterdienst für Grundstücke

15 % 13 %
FC05 Lohnunternehmen, Lohnabfüllung 10 % 20 %
FC06 Gebäude-/Fensterreinigung 15 % 14 %
FC07 Geld- u. Kreditinstitut 30 % 6 %
FC08 Hausmeisterdienst u. techn. Betreuung (Kleinreparaturen usw.) an Ferienwohnobjekten

100 % 17 %
   FC09

 
Immobilienvermittlung (außer an wechselnde Gäste)

5 % 19 %
   FC10 Weinkommission 10 % 4 %

FC11 Recht/Steuern/Wirtschaft: a) Notariat 10 % 29 %
FC12 Recht/Steuern/Wirtschaft: b) Rechtsanwaltskanzlei 10 % 29 %
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FC13 Recht/Steuern/Wirtschaft: 
c) Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, nichttechnische Unternehmensberatung

20 % 20 %
FC14 Schornsteinreinigung/-wartung 12 % 23 %
FC 15 Veranstaltungsservice, Künstler-Vermittlung, Vermietung Event-Technik 15 % 15 %
FC16 Versicherungs-, Bauspar-, Finanzierungsvermittlung 12 % 33 %
FC17 Wäscherei, Reinigung, Heißmangel, Waschsalon etc. 15 % 8 %
FC18 Werbemittelgestaltung, -vertrieb, -beratung (außer Webdesign) 30 % 15 %
FC19 sonstiges Dienstleistungsangebot an örtliche Unternehmen für Bedarf von Touristen (z.B. Desinfektion und 

Schädlingsbekämpfung, selbstständige Köche, Musiker, Tontechniker etc.)
 

12 % 18%
FC20 Grafik-Design

30 % 25 %

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

St. Martin, 27.10.2020

gez. Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Verletzung der Bestimmungen
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO Satzungen, die unter Verletzung
von  Verfahrens-  oder  Formvorschriften  dieses  Gesetzes  oder  aufgrund  dieses  Gesetzes
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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auch vom Fachwissen des Gründercoaches, wie bereits über 5.700 
andere Seminarteilnehmer.
Die Teilnehmer bekommen Klarheit über die kommenden Auf-
gaben als Existenzgründer
· Perfekten Businessplan schrei-
ben, Inhalt, Aufbau, Berech-
nungen

· Finanzielle Zuschüsse z.B. für 
Investitionen, Stärkung v. Unter-
nehmen

· Wie Sie sich mit Alleinstel-
lungs-merkmalen unterschei-
den werden

· Wie kommen Sie an Zuschüsse 
(Gründungszuschuss etc.)

· Marketing und Vertrieb, 
Akquise, Angebote, Aufträge, 
Kundenbindung

· Vorteilhaften Umgang mit 
Finanzamt, Steuern, Buchhaltung, 
Kalkulation

· Vermittlung vieler kaufmän-
nischer und buchhalterischer 
Themen

· Genehmigungen, Rechtsformen, 
Kalkulation, Online, Datenschutz

· Mittwoch, 25.11.2020
· 09:00 – 15:00 Uhr
· Pause 12:00 – 13:00 Uhr
· Gebühr: 29,00 incl. Umsatz-
steuer
· Max. 25 Teilnehmer
· Bestätigte Teilnahme erfolgt 
nach Zahlungseingang

· Interaktives Online-Seminar über 
ZOOM Software, für Teilnehmer 
kostenlos, einfacher Verbindungs-
aufbau
· Fragen können gestellt und wer-
den beantwortet
· Technische Voraussetzungen:
o Online Zugang
o Headset oder Lautsprecher
o PC oder Laptop/Tablet

Anmeldung und Infos:
Wirtschaftsförderung Stadt Landau in der Pfalz
Frau Jasmin Seither
Telefon 06341/13–2002, Fax 06341/13-88-2002
E-Mail: jasmin.seither@landau.de
Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW mbH
Herrn Reiner Burgard
Telefon 06341/940-451, Fax 06341/940-506
E-Mail: r.burgard@mbb-suew.de
KMU-Beratung und Existenzgründungen www.mennesclou.de
Telefon 0172/3531017
Anmeldung direkt: www.mennesclou.de/seminare
Gründungs- und Strategieberater, Verkaufstrainer, Coach
Text: MBB SÜW

 ◗ Aktion „Street Art“ -  
Einladung zur Teilnahme

Mit der Aktion „Street Art“ beabsichtigt der Landkreis Südliche 
Weinstraße im Kreis lebende und arbeitende Künstlerinnen und 
Künstler zu unterstützen.
Die Idee dahinter: Künstlerinnen und Künstler wählen eine eigene 
künstlerische Arbeit (Malerei/Grafik) aus und stellen der Kreisver-
waltung davon eine digitale Version (Bilddatei) zur Verfügung. Ein 
Thema wird dabei nicht vorgegeben. Von den eingereichten Arbei-
ten werden je Teilnehmer 50 Plakate im Format DIN A1 (mit Bildle-
gende) und je 10 Exemplare DIN A1 (ohne Text) auf hochwertigem 
Kunstdruckpapier für den Eigenbedarf gedruckt. Das Honorar 
beträgt 800 Euro.
Die Plakate werden durch den Pfälzischen Plakatanschlag an 34 
Plakatwänden oder Litfaßsäulen im Landkreis für zehn Tage pla-
katiert. Zusätzlich werden die Plakate in den Verbandsgemeinde-
verwaltungen und den Ortsgemeinden im Landkreis verteilt und 
aufgehängt.
„Die Aktion soll als Ersatz für unsere coronabedingt abgesagten 
Kulturtage SÜW dienen. Wir hoffen, dadurch unseren Künstlerinnen 
und Künstler eine gute Plattform bieten zu können, ihre künstleri-
schen Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren“, betont Landrat 
Dietmar Seefeldt.
Bewerben (Anschreiben mit künstlerischer Vita) können sich 
professionell arbeitende und im Landkreis wohnende und/oder 
arbeitende Künstlerinnen und Künstler. Eine Mitgliedschaft in der 
Künstlersozialkasse muss in der Bewerbung nachgewiesen werden.

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Landrat Seefeldt begrüßt 
IHK-Verantwortliche

Zu einem Austausch im Kreishaus kam Landrat Dietmar Seefeldt mit 
Sabine Mesletzky und Marc Watgen von der IHK Pfalz zusammen. 
Sabine Mesletzky trägt seit Juni in der Hauptgeschäftsführung der 
IHK Pfalz unter anderem die Gesamtverantwortung für drei IHK-
Dienstleistungszentren und die Präsenz in der Region. Um neben 
der hiesigen Wirtschaftsstruktur auch die aktiven Netzwerke, Part-
ner und vor allem politischen Gestalter kennenzulernen, begrüßte 
sie Seefeldt in seinem Dienstzimmer.

Austausch im Kreishaus: MBB-Geschäftsführer Uwe König, 
Marc Watgen, Sabine Mesletzky, Leiterin Regionales und Kun-
denbetreuung, und Landrat Dietmar Seefeldt.
„Der Kontakt zur regionalen Politik ist für mich ein wesentlicher 
Bestandteil in der Gestaltung eines attraktiven Wirtschaftsstand-
orts und es freut mich, dass diese Zusammenarbeit bereits vertrau-
ensvoll aufgestellt ist“, erläuterte Mesletzky.
Unter anderem ging es bei dem Gespräch um eine Bewertung 
der aktuellen Lage im Landkreis Südliche Weinstraße sowie um 
Zukunftsszenarien in der Region, vor allem in Hinblick auf Wirtschafts- 
und Infrastruktur, Fachkräftesicherung und Standortqualität.
Text und Bild: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Bürgerinfotelefon:  
ab Montag geänderte Anrufzeiten

Die Betriebszeiten des gemeinsamen Bürgerinfotelefons der Stadt 
Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße wurden ab Mon-
tag, 26. Oktober, angepasst. Diese Anpassung ist notwendig, damit 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Kontakt-
nachverfolgung des Gesundheitsamtes eingesetzt werden können. 
Das Bürgerinfotelefon ist seit Montag, 26. Oktober, von Montag 
bis Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt; am Wochenende gibt es keine 
Betriebszeit.
Zahlreiche Informationen können stets aktuell auf der Webseite 
des Landkreises Südliche Weinstraße unter www.suedliche-weinst-
rasse.de oder auf der Seite der Landesregierung unter www.corona.
rlp.de nachgelesen werden.
Das Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 06341-940 555 
erreichbar.
Text: gemeinsame Pressemitteilung der Stadtverwaltung Landau 
und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

 ◗ Online-Seminar für Existenzgründer
25. November 2020 in Landau
Die Wirtschaftsförderungen des Landkreises Südliche Weinstraße 
und der Stadt Landau bieten allen Existenzgründern und Interes-
sierten ein onlinebasiertes Seminar an. Nutzen Sie die Möglichkeit, 
sich umfassend über die Gründung zu informieren. Profitieren Sie 
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Barbara Dees (Schatzmeisterin, Förderverein für Frauen und 
Kinder in Not e.V.), Ivonne Achtermann (1. Vorsitzende För-
derverein für Frauen und Kinder in Not e.V.), Torsten Kiefer 
(Heilpäd. Kinder -und Jugendhilfe Oberotterbach e.V), Michael 
Eberhart (Einrichtungsleitung Kinderdorf Maria Regina, Silz) 
und Isabelle Stähle (Gleichstellungsbeauftragte SÜW) (v.l.n.r.).
„Ich freue mich sehr, dass eine solch‘ große Summe zusammenge-
kommen ist. Sicherlich können alle Institutionen eine finanzielle 
Unterstützung immer gut gebrauchen und haben bestimmt eine 
gute Verwendung dafür“, betonte Landrat Dietmar Seefeldt, der 
sich nochmal bei allen Spenderinnen und Spendern bedankte.
1.500 Euro konnten Sandra Borz (pädagogische Leitung) und Tors-
ten Kiefer (kaufmännischer Leiter) für das Heilpädagogische Kinder-
heim in Oberotterbach entgegen nehmen. Ebenfalls 1.500 gingen 
an das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz, die Michael 
Eberhart in Empfang nahm. 3.500 Euro des Geburtstagsgeldes 
erhält der Förderverein für Frauen und Kinder in Not. Diesen Scheck 
überreichte Seefeldt an Ivonne Achtermann, Isabelle Staehle und 
Babara Dees.
Das Heilpädagogische Kinderheim in Oberotterbach wird die Spen-
densumme für die jährlich stattfindenden (einrichtungsinternen 
und gruppenübergreifenden) erlebnispädagogischen Ferienfrei-
zeiten einsetzen. Dies ist im Februar eine Skifreizeit in den Schwarz-
wald und im September eine Kanufreizeit. Da zwischen dem 
Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz und der Kreismusik-
schule eine Kooperation hinsichtlich der musikalischen Früherzie-
hung besteht, sollen hier von dem Spendengeld Musikinstrumente 
beschafft werden.
Der Förderverein für Frauen und Kinder in Not e.V., der bereits seit 
über 25 Jahren existiert, setzt sich für verschiedene Bedarfe ein: Er 
unterstützt unter anderem das Projekt „Wutmann“, in dem es um 
einen Workshop in Schulen in Kooperation mit den Schulsozialar-
beiterinnen und Schulsozialarbeitern zum Thema Gewalt in engen 
häuslichen Beziehungen mit Schülern und Schülerinnen der 6. Klas-
sen geht. Außerdem gewährt der Verein Frauen und Kindern in Not 
eine schnelle und unbürokratische Hilfe zur Finanzierung von ver-
schiedenen Belangen, sei es beispielsweise das Geld für ein Bewer-
bungsfoto, die Kostenübernahme eines Vereinsbeitrags oder eine 
Unterstützung für eine Mietkaution. Die Gleichstellungsstelle des 
Kreises Südliche Weinstraße hat hier oftmals durch die Beratungen 
der Frauen den Erstkontakt und kooperiert dann entsprechend mit 
dem Verein.
Text und Bild: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Problemabfallsammlung am  
14. November im Wertstoffwirt-
schaftszentrum Süd bei Ingenheim

Es werden wieder Problemabfälle eingesammelt: Die Sammlung 
findet am Samstag, den 14. November von 8:30 Uhr bis 11:30 
Uhr im Wertstoffwirtschaftszentrum Süd bei Ingenheim statt. Den 
Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis wird dabei Gelegenheit 
gegeben, ihr Umweltbewusstsein unter Beweis zu stellen und Pro-
blemabfälle umweltgerecht zu entsorgen.
Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungs-
mittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes 
Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Seit dem 1. Juli 
1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das Altöl von 
ihren Kunden kostenlos zurücknehmen.
Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte 
Putzlappen und Ähnliches angenommen. Auch Altmedikamente 
werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Alt-
medikamente in haushaltsüblichen Mengen können in die Res-
tabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und 
Beipackzettel gehören in die Papiertonne.
Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den 
gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglas-
container.
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushal-
ten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen 

Bewerbungen sind schriftlich bis zum 30. Oktober an die Kreisver-
waltung Südliche Weinstraße, Karlheinz Zwick, An der Kreuzmühle 
2, 76829 Landau, oder per Mail an karlheinz.zwick@t-online.de zu 
richten.
Für weitere Fragen zum Projekt steht Karlheinz Zwick unter der 
Telefonnummer 0173 9116790 gerne zur Verfügung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ SGD Süd unterstützt Initiative  
von Landesforsten:

„Nix wie weg! Rein in den Wald - raus mit dem Müll“
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) leistet 
ideelle Unterstützung bei der Aktion „Rein in den Wald - raus mit 
dem Müll!“. Bei dieser Aktion von Landesforsten Rheinland-Pfalz 
unter Federführung des Hauses der Nachhaltigkeit sollen am 8. 
November 2020 möglichst viele Menschen dazu motiviert wer-
den, Müll aus dem Pfälzerwald einzusammeln. Es handelt sich um 
Müll, den unsere Mitmenschen in der von der Corona-Pandemie 
geprägten Ausflugssaison 2020 im Wald hinterlassen haben. Sogar 
an den touristisch attraktiven Punkten im Pfälzerwald wurden 
Müllansammlungen festgestellt bis hin zu größeren Hausmüllabla-
gerungen. Der Präsident der SGD Süd Hannes Kopf begrüßt diese 
Initiative, die unter der Schirmherrschaft des Direktors der Zentral-
stelle der Forstverwaltung, Stefan Asam, steht. „Auch die SGD Süd 
als Obere Naturschutzbehörde hat festgestellt, dass die Nutzungs-
intensität von Erholungsräumen in diesem Jahr stark zugenommen 
hat. So konnten ähnliche Verschmutzungen auch in ausgewiesenen 
Naturschutzgebieten beobachtet werden“, betont Hannes Kopf. 
Der Chef der Umweltbehörde SGD Süd hofft auf regen Zuspruch 
und Teilnahme an dieser Aktion zum Wohle unseres Pfälzerwaldes 
und unserer Umwelt. Aktives Müllsammeln wird auch mit einer Ver-
losung eines Kalenders mit Landschaftsaufnahmen des Pfälzerwal-
des belohnt. Weitere Informationen und Details unter https://www.
hdn-pfalz.de/service/presse/detailansicht/news/detail/News/rein-
in-den-wald-raus-mit-dem-muell/, https://www.hdn-pfalz.de/akti-
onen-projekte/dreck-weg-tag/.
Text: SGD Süd

 ◗ Für den guten Zweck: Landrat Seefeldt 
übergibt Geburtstagsspenden

Im Juli feierte Landrat Dietmar Seefeldt seinen 50. Geburts-
tag. Gewünscht hatte sich der Kreischef, dass von persönlichen 
Geschenken abgesehen und stattdessen soziale Einrichtungen im 
Landkreis unterstützt werden. 6.500 Euro für den guten Zweck sind 
zusammengekommen, die nun an drei Institutionen im Landkreis 
Südliche Weinstraße übergeben wurden, die sich der Landrat für 
seine Geburtstagsspenden ausgesucht hatte.
Landrat Dietmar Seefeldt (2.v.r.) übergibt die Geburtstags-
spenden an Sandra Borz (Heilpäd. Kinder -und Jugendhilfe 
Oberotterbach e.V.),
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„Die Wildwochen sind eine gemeinsame Aktion der beiden Land-
kreise und der Stadt Landau, um Produkte aus der Region zu för-
dern. Dieses Projekt betont erneut die sehr gute Zusammenarbeit 
der Stadt Landau mit den beiden Landkreisen “, so Beigeordneter 
der Stadt Landau Alexander Grassmann.
Klaus Walter, der als Vorsitzender der Kreisgruppe Südliche Wein-
straße des Landesjagdverbandes rund 600 Jäger vertritt, freut sich 
darüber, dass die Jäger wegen der Wildwochen gerade eine große 
Nachfrage nach Wildfleisch aus der Gastronomie erfahren. „Nichts 
motiviert uns Jäger mehr, als zu wissen, dass unser Wildfleisch von 
Gastronomen und Verbrauchern gut angenommen wird und als 
leckeres Wildgericht auf dem Teller landet. Übrigens sind die Jäger 
sind in Punkto Wildbret Hygiene bestens geschult. Wir ältere Jäger 
mussten beim Landesveterinär eine Schulung machen, damit wir 
Wildbret in den Verkehr bringen dürfen. Und schon lange Zeit ist 
das Thema „Wildbret Hygiene“ eines der wichtigsten Prüfungsfä-
cher bei der Jägerprüfung.“, erläutert Walter.
Kreisjagdmeister SÜW Jörg Sigmund erklärt, dass es aktuell beson-
ders viele Wildschweine gibt, weil sie so viel Nahrung finden. 
„Wegen des langen warmen Sommers wurden die Früchte sehr 
früh reif und es gibt besonders viele und große Buchäckern, Eicheln 
und Kastanien. Der Tisch ist für die Tiere reich gedeckt. Weil viele 
Schweine aber auch viele Schäden bedeuten, sind wir Jäger ver-
pflichtet, Wild zu schießen, um Überpopulationen zu vermeiden.“ Er 
erinnert damit an die Rolle der Jäger als nachhaltige Nutzer und lei-
denschaftliche Schützer der Natur, die dafür sorgen, dass der Wald 
im Gleichgewicht gehalten wird.
Nähere Infos zu den Wilden Wochen finden Sie auf
www.soschmecktdiesuedpfalz.de/wildewochen
Hier finden Sie Bilder zum Download: https://medien.pfalz-
daten.de/?c=2037&k=21e0f35288
Hier gibt’s Wild aus der Region:
• Weinstube Spelzenhof, Altdorf
• Zur Alten Gerberei, Annweiler
• 1A Die Kochschule, Bellheim
• Ritterhof zur Rose, Burrweiler
• Gaststätte Hahn, Dernbach
• Restaurant Schneider, Dernbach
• Hotel Pfälzer Hof - Restaurant Garten Eden, Edenkoben
• Birkenthaler Hof, Eußerthal
• Landgasthof Klosterstüb‘l, Eußerthal
• Weinstube Brennofen, Ilbesheim
• Koch’s Restaurant, Kandel
• Hotel zum Riesen, Kandel
• Stiftsgut Keysermühle, Klingenmünster
• Hotel Soho & Curious 9 Restaurant, Landau
• Brasserie Wein & Dein im Parkhotel, Landau
• Hotel Restaurant Waldhaus Wilhelm, Maikammer
• WeinRestaurant Fritz Walter, Niederhorbach
• Hotel Restaurant Zum Bahnhof 1894, Rohrbach
• Restaurant Consulat des Weins, St. Martin
• Hofschänke Zum Keiler, Scheibenhardt
• Alter Gutshof Raabe, St. Martin
• Arens Hotel 327mNN, St. Martin
• Hotel Restaurant Winzerhof, St. Martin
• Restaurant Pension Bergel, St. Martin
• Zum Bürstenbinder, Ramberg
• Zur Hofschänke, Winden
• Weinstube FassReiwerle, Winden

Weitere Infos bei:
Südliche Weinstrasse e.V., Uta Holz, Tel. 06341/940-417,
E-Mail: u.holz@suedlicheweinstrasse.de, www.suedlicheweinst-
rasse.de
Südliche Weinstrasse- Büro für Tourismus Landau in der Pfalz e.V.
Marion Pelz, Tel. 06341/138301, E-Mail: marion.pelz@landau.de, 
www.landau-tourismus.de
Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., Silke Wiedrig, Tel. 
07274/53-300, E-Mail: info@suedpfalz-tourismus.de, www.sued-
pfalz-tourismus.de
Text: Kreisverwaltung SÜW

bis 50 kg bzw. 50 l abgegeben werden. Gewerbebetriebe, die Prob-
lemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich unmittelbar mit 
der SAM GmbH (Tel.: 06131/982-980) in Verbindung setzen. Es wird 
auch darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle nur in geschlos-
senen Behältern und Verpackungen abgegeben werden können.
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach der 
Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Die Pro-
blemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzugeben.
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft weist darauf hin, dass die der-
zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen auf Grund der Corona-
Pandemie einzuhalten sind. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines 
Mund- und Nasenschutzes und zur Einhaltung eines Mindestab-
standes von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Anliefernden.
Weitere Informationen finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 
2020 und auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße.
Für Rückfragen steht die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Tel.:
06341/940-420, gerne zur Verfügung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Ein Stück Natur genießen:„Wilde Wochen“ 
in derSüdpfalz eröffnet

Landau/Germersheim, 26.10.2020. Mehr als 25 Gastronomen 
beteiligen sich an den Wilden Wochen Südpfalz und bringen im 
November und Dezember Wildbret aus dem Pfälzerwald, dem 
Bienwald und den Rheinauen auf den Tisch. Sie haben ihre Häuser 
mit einem entsprechenden Schild markiert und werden von den 
beiden Tourismusvereinen Südliche Weinstrasse e.V. und Südpfalz 
Tourismus Landkreis Germersheim e.V. sowie dem Büro für Touris-
mus der Stadt Landau mit einem Flyer und auf der Webseite www.
soschmecktdiesuedpfalz.de/wildewochen beworben. Die Aktion 
ist eine gemeinsame Initiative mit den Kreisgruppen Germersheim 
und Südliche Weinstraße des Landesjagdverbandes Rheinland-
Pfalz e.V.
Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass derzeit keiner weiß, 
was uns in den nächsten Wochen noch erwartet. Dennoch wollen 
Sie mit dieser Aktion die heimische Gastronomie unterstützen und 
sind dankbar für das Engagement der Gastronomen, die unter Ein-
haltung der geltenden Hygieneregeln und Verordnungen dafür 
sorgen, dass die Gäste sich sicher und wohlfühlen können. Allen, 
die sich unsicher sind, wird empfohlen, bei den Gastronomen nach-
zufragen, ob ein Abhol- bzw. Lieferservice angeboten wird, um so 
die heimische Gastronomie dennoch zu unterstützen.
„Mit den Wildwochen Südpfalz möchten wir Einheimische und 
Gäste für Wild aus heimischer Jagd begeistern“, erklärt Landrat 
Dietmar Seefeldt. „Wer die Vorteile von Wildbret kennt, ist schnell 
überzeugt. Wildbret ist das verzehrbare Fleisch von freilebenden 
Tieren, die dem Jagdrecht unterliegen. Eine artgerechtere Unter-
bringung als die Natur selbst, gibt es nicht. Das Futter der Wildtiere 
ist im heimischen Wald reichlich vorhanden und muss nicht mit 
großem CO2-Ausstoß von weit her transportiert werden. Darüber 
hinaus unterliegen die Tiere keinem Schlacht- und Transportstress, 
da sie in ihrer natürlichen Umgebung erlegt werden. Wer also Wild-
fleisch aus der heimischen Jagd statt Rind- oder Schweinefleisch 
aus Massentierhaltung isst, leistet obendrein einen Beitrag zum 
Klimaschutz.“
„Das Fleisch von Wildschwein, Reh- und Rotwild aus dem heimi-
schen Wald gilt als natürliches und regionaltypisches Lebensmittel, 
weil es im Gegensatz zu den Nutztieren des Menschen in seiner 
natürlichen Umwelt lebt. Und das schmeckt man: Wildbret ist ein 
sehr hochwertiges, vitamin- und nährstoffreiches Fleisch, das viel 
Eiweiß enthält und nur einen geringen Fettanteil. Wir freuen uns 
sehr darüber, dass viele Gastronomen bei den hiesigen Jägern 
Fleisch einkaufen und so dafür sorgen, dass das geschossene Wild 
auch eine sinnvolle und äußerst schmackhafte Verwendung findet. 
Regionaler und ‚mehr Bio‘ geht gar nicht“, so Landrat Dr. Fritz Brech-
tel.
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 ◗ Digitaler Vortrag:Rhetorik – 
 souverän statt sprachlos

Ob Vorstellungsgespräch, Präsentation oder Diskussion, Sie bekom-
men nur was Sie wollen, wenn Sie sagen was Sie meinen. „Und das 
ist nicht immer einfach und erfordert rhetorisches Geschick“, weiß 
Sandra Welsch, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt der Agentur für Arbeit Landau.
„Rhetorik - souverän statt sprachlos!“ ist das nächste Thema der Ver-
anstaltungsreihe BiZ&Donna am Dienstag, den 10. November 2020. 
Der etwa zweistündige digitale Vortrag beginnt um 9.00 Uhr.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Der Workshop findet online statt, für die Teilnahme benötigen Sie 
ein internetfähiges Endgerät.

Für die Veranstaltung und den Erhalt der Zugangsdaten ist eine vor-
herige Anmeldung erforderlich.
Frau Sophia Kuhs, vom Kompetenzzentrum für Studium und Beruf 
der Universität Koblenz-Landau zeigt allen, die im Beruf durch ihre 
Stimme, Worte und Körpersprache mehr Wirkung erzielen wollen, 
worauf es ankommt. Sie beantwortet Fragen wie: Welche Rolle spielt 
die Stimme? Welchen Einfluss hat die Körperhaltung und Atmung? 
Was begünstigt eine klare Aussprache? Wie gehe ich mit Aufregung 
und Nervosität um? Mit welchen Methoden kann ich überzeugen?
Eine Anmeldung ist bei Sandra Welsch, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau unter 
der Telefonnummer 06341 / 958 660 oder per Mail an Landau.BCA@
arbeitsagentur.de möglich.
Text: Agentur für Arbeit

Kulturveranstaltungen

Wegen der Corona-Pandemie sind  alle Veranstaltungen abgesagt

Veranstaltungskalender

Maikammer

 ◗ Ortsführung durch Maikammer
Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch den historisch geprägten Ort von prächtigen Sandsteinfassaden und von der einmaligen 
„Galerie der schönsten Wirtshausschilder“ faszinieren. Zum Abschluss genießen Sie ein Gläschen Wein aus Maikammerer Lagen in der 
Ortsvinothek Weinkammer.

Termin: Samstag, 31.10.2020

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Dauer: 2 Stunden

Treffpunkt: Rathaus, Immengartenstraße 24

Preis: € 4,87 pro Person / Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind frei

Mit der Pfalzcard ist die Führung kostenfrei.
Eine Anmeldung ist bis 15.00 Uhr am Vortag erforderlich.
Text: BfT Maikammer

Maikammer, 26. Oktober 2020/sa

Datenschutz geht uns alle an ...
Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de zu folgenden Themen:
• Datenschutz im Verein nach der DSGVO
• Datenschutzrichtlinie
• Auftragsverarbeitung
• Was dürfen wir denn mit den Daten unserer Mitglieder machen?
• Was darf denn jetzt eigentlich noch ans „Schwarze Brett“ oder in die Vereinszeitung?
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Herbstferienbetreuung

Nichtamtlicher Teil
maikammer

AKTUELLES aus der Verbandsgemeinde

Die zweite Ferienwoche der Schulbetreuung fand unter anderem Umständen als die Jahre zuvor statt. Leider konnten wir den geplan-
ten Ausflug mit dem Zug in den Karlsruher Zoo wegen Corona nicht stattfinden lassen. Wir waren mit 20 Kindern die ganze Woche viel 
draußen und konnten mit Hilfe der Eltern, die Fahrgemeinschaften gebildet hatten, viel in der Umgebung erkunden. Am Nachmittag 
wurden dann die Kinder am Ausflugsort abgeholt. Einen Tag waren wir im Waldklassenzimmer in St. Martin mit anschließender Bunker-
führung. Die Kinder freuten sich sehr auf diesen Ausflug und waren mit Taschenlampe gerüstet. Herr Garrecht hat sich für die Führung 
viel Zeit genommen und alles schön erklärt. Auch ein Besuch am Schlossweiher in Kirrweiler mit Spielplatzbesuch sowie viel erkunden 
in der Natur mit sammeln von Eicheln, Tannenzapfen und einige Sachen mehr, durfte nicht fehlen. Auch Basteln stand auf dem Pro-
gramm und so wurden aus einfachen Kürbissen gruselige Gestalten, sowie aus den gesammelten Materialien Mobiles und Ketten. Der 
Abschluss fand am Freitag an der Klausenthalhütte statt, dort konnte man sich nochmal so richtig austoben.
Text und Bilder: Susann Eickert
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Herbstferienprogramm der Jugendpflege

Am diesjährigen Herbstferienprogramm konnten 20 Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren teilnehmen. Das Wetter war leider sehr 
wechselhaft und kalt, es war großes Glück, dass die Gruppe für zwei Tage in der Pfadfinderhütte im Edenkobener Tal unterkam.
Hier wurde im Gemeinschaftsraum mit Kastanien gebastelt und gespielt, im Freigelände konnte getobt und Ball gespielt werden.
Das schönste war die eigene Küche, die Kinder hatten Spaß gemeinsam zu Kochen und zu Essen, und so wurde dies auch ausgiebig 
genutzt. Es gab Spaghetti mir verschiedenen Soßen und Salat, als Nachtisch selbstgebackene Brownies; am anderen Tag waren Ham-
burger gewünscht und als Nachtisch rostige Ritter, die Kinder standen stundenlang in der Küche, rieben Brötchen ab und panierten 
Brotscheiben. Der Aufwand hatte sich gelohnt, das Ergebnis war hervorragend.
Ein Ausflug führte auf die Rietburg, es wurde bis zur Villa Ludwigshöhe geradelt, auf dem Heimweg ging es an der Alla-Hopp-Anlage 
vorbei. Alle bewältigten diese anstrengende Tour sehr gut. Einen Tag ging es hoch hinaus im Kletterpark in Kandel, und der letzte 
Ausflug zur Ruine Hardenburg musste aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden, die Gruppe verbrachte den Tag in der Kal-
mithalle mit verschiedenen Spielangeboten.
Trotz der schwierigen Umstände war es eine schöne, abwechslungsreiche Woche.
An dieser Stelle auch wieder vielen Dank an die ehrenamtlichen Betreuer, die die Veranstaltung erst möglich gemacht haben.
Text und Bilder: Karin Beetz
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u.a. die Glimmspanprobe kennen, optimierten den Showeffekt bei 
der Schaumbildung und testeten verschiedene Flummi-Rezepte mit 
Variationen von Kartoffelstärke und Öl. Sehr viel Spaß hatten wir alle 
auch beim Erfahren der erstaunlichen Eigenschaften einer „nicht-
newtonschen Flüssigkeit“ auf Stärkebasis, die je nach Behandlung 
fest ist oder eben zerfließt wie eine Flüssigkeit.
Die Beobachtungen, Ergebnisse sowie Recherchen wurden sorgfäl-
tig dokumentiert, ausgewertet und eingereicht. Gespannt mussten 
die Schüler dann leider eine ganze Weile auf ihre Ergebnisse war-
ten, nachdem sich die Jurierung wegen der Corona-Pandemie bis 
in dieses Schuljahr hinzog. Am Freitag vor den Herbstferien durften 
die Jugendlichen nun endlich auf dem Schulhof ihre Urkunden und 
Preise entgegennehmen. Mit tollem Erfolg:
Von den 23 TeilnehmerInnen konnten 10 eine Siegerurkunde und 
9 eine Ehrenurkunde erreichen. Die 6 erfolgreichsten SchülerInnen 
wurden zusätzlich mit einem Buchgutschein geehrt.
Die Schulgemeinschaft ist sehr stolz auf das beeindruckende Enga-
gement der TeilnehmerInnen und gratuliert sehr herzlich.
Und wer jetzt Lust bekommen hat dieses Jahr auch mitzumachen, 
es geht diesmal um Kältepacks - die Aufgaben für 2021 sind schon 
online:
https://leben-mit-chemie.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/
leben-mit-chemie.bildung-rp.de/pdf/Aufgabe_2021.pdf
Text: Sabine Zimmermann

Bild: Gymnasium Edenkoben

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler
Kirchstraße 20
In der kommenden Woche haben wir wieder wie immer freitags 
von 17.00 - 18.00 Uhr und am kommenden Mittwoch (1. Mitt-
woch) von 18.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.
In dieser Woche konnten wir wieder 20 neue Bücher einstellen - alle 
2019 oder 2020 erschienen.
Gerade jetzt, wo wir coronabedingt wieder mehr zu Hause bleiben 
sollen, können wir uns vielleicht wieder ein Buch oder ein Spiel aus-
leihen.
Die eigentlich für den Herbst vorgesehenen Spieleabende in der 
Bücherei werden wegen Corona vorerst nicht mehr stattfinden.
Wir möchten Sie bitten, auf jeden Fall Mundschutz zu tragen und 
freuen uns auf Ihren Besuch!

M. Schwartz und das ganze Team

 ◗ Förderverein der Kita Regenbogen  
Maikammer e.V.

Neuer Vorstand

v.l.n.r. Carolin Bürkle, Sarah Ernst, Barbara Litzka, Simone Bä-
der, Andrea Klein, Rebecca Schmedeshagen, Nicole Roth

Bei der Mitgliederversammlung am 6. Oktober 2020 wurde der 
neue Vorstand für das Jahr 2020/2021 gewählt. Den 1. Vorsitz 
übernimmt Carolin Bürkle, 2. Vorsitzende ist Barbara Litzka. Als Kas-
senwartin wurde erneut Simone Bäder gewählt, ebenso ist Sarah 
Ernst weiterhin Schriftführerin. Die drei Beisitzer sind Nicole Roth, 
Rebecca Schmedeshagen und Andrea Klein
Nachdem 2020 leider nicht so verlief wie geplant, hoffen wir auf 
ein neues erfolgreiches und gesundes Jahr 2021!
Der neue Vorstand freut sich auf die vielseitigen Aufgaben, sowie 
die Zusammenarbeit mit dem KiTa-Team und dem Elternbeirat 
und hofft bei ihren Aktionen auf die tatkräftige Unterstützung aller 
Eltern der Regenbogen-Kinder.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Förderern und Unterstützern 
der letzten Jahre - wir bzw. die Kinder würden sich sehr freuen, 
wenn Sie uns auch weiterhin zur Seite stehen und uns finanziell 
unterstützen.
Unsere Bankverbindung bei der VR Bank Südpfalz IBAN: DE79 5486 
2500 0005 3532 97. Senden Sie uns eine Email an foerderverein.
kita.regenbogen@mail.de, wenn Sie eine Spendenquittung wün-
schen. Danke!
Text und Bild: Carolin Bürkle

schulnachrichten
Sehr erfolgreiche Teilnahme beim Landeswettbewerb 
„Leben mit Chemie“ 2020
Auch in diesem Jahr nahmen viele SchülerInnen des Gymnasiums 
Edenkoben wieder erfolgreich am beliebten Experimentalwett-
bewerb „Leben mit Chemie“ teil. Ziel des Wettbewerbs ist es, die 
Bedeutung der Chemie im Alltag für Schüler anhand von selbst 
durchgeführten, gefahrlosen Experimenten erfahrbar zu machen. 
Dabei sind die Themen immer wieder sehr motivierend und span-
nend. In diesem Jahr drehte sich alles um die „tolle Knolle“, die Kar-
toffel.
Während alle Kinder der ehemaligen 5a die Versuche im NaWi-
Unterricht integriert ausprobierten, wurden auch besonders 
naturwissenschaftlich interessierte SchülerInnen der Klassen 5 - 10 
angesprochen.
Die Experimente konnten entweder im Rahmen der AG „Schüler 
experimentieren“ in der Schule oder aber im Team oder allein zu 
Hause durchgeführt werden.
Die Schüler pressten Kartoffelsaft aus und nutzten die darin enthal-
tenen Inhaltsstoffe zur Schaumbildung. Dabei lernten sie nebenbei 

www.cms.wit t ich .de
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 ◗ Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald  
am Sonntag 8. November 2020

Rein in den Wald, raus mit dem Müll.
Im Namen des Vorstandes möchten wir alle Mit-
glieder und Wanderer herzlich einladen, sich am 

Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald zu beteiligen. Die Aktion wurde von 
Landesforsten Rheinland-Pfalz ausgerufen.

Weggeworfenes Schorle-Set Foto: Landesforsten / Leschnig
Der eingesammelte Müll kann an den Wanderhütten des Pfälzer-
wald-Vereins, wie z.B. an unserer Totenkopfhütte, zur Abholung 
hinterlegt werden. Dafür werden Sammelstellen eingerichtet und 
gekennzeichnet. Sammelbehältnisse, Handschuhe, Greifzangen 
usw. organisieren die Unterstützer*innen bitte in eigener Verant-
wortung. Die Teilnahme geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr.
Im letzten Amtsblatt wurde in der Rubin Umwelt und Natur bereits 
über die Aktion berichtet.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdn-pfalz.de/
aktionen-projekte/dreck-weg-tag/
Text und Bild: Mieke Dunz

Das Herzensprojekt 
für unser Dorf:
Miteinander.
Füreinander.

Machen auch Sie 
mit. Ob jung oder alt. 
Ob als passives oder 
aktives Mitglied.

Wir freuen uns auf 
Sie!

Weitere Infos gibt‘s im i-Punkt oder unter 
www.nachbarschaftshilfe-kirrweiler.de.
Und bei Fragen einfach anrufen: 0151 14 36 57 58.  
Wir sind immer montags und donnerstags zwischen 
16:00 und 18:00 Uhr für Sie da.

· Begleitung  
 zum Arzt 
· Hilfe bei   
 Grabp� ege
· Einkaufen
· Mitfahrge-
 legenheit 
· Hilfen im   
 Haushalt
· Straße   
 kehren
· Schreib-  
 arbeiten
· kl. Garten- 
 arbeiten
· Kinderbe- 
 treuung
· Schüler-  
 nachhilfe
· Tier-
 betreuung
· u.v.m

Nachbarschaftshilfe
Kirrweiler

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ „Vergessene Pfade“ Teil III: 
Zum Almersberg bei Rinnthal 

am Sonntag, 8. November 2020, 10 Uhr
Der Pfälzerwald-Verein Maikammer-Alsterweiler lädt am Sonntag, 
8. November 2020 herzlich zur dritten Tour der Wandertrilogie 
„Vergessene Pfade“ ein.
Wir treffen uns um 10 Uhr am großen Parkplatz am Wanderbahnhof 
Maikammer-Kirrweiler.
Der Pfälzer Wald ist bekanntlich eines der größten zusammenhän-
genden Waldgebiete Deutschlands. Der Almersberg ist ein Ort an 
dem sich das eindrucksvoll belegen lässt. Die Fernsicht über den 
Wald bis zu den Vogesen ist einzigartig. Bevor diese Sicht aber 
genossen werden kann, ist ein strammer Anstieg zu bewältigen. 
Vom Almersberg geht es dann weiter über den Forstwart-Kühner-
Platz zum Kehrenkopf und zurück nach Rinnthal.
Eine Einkehrmöglichkeit gibt es auf dieser Tour nicht. Wir empfeh-
len daher unbedingt Rucksackverpflegung!
Die Anzahl der Teilnehmer ist Corona bedingt auf 10 Personen 
begrenzt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.
Familie Erasmy (06321- 952769)
Treffpunkt: großer Parkplatz am Bahnhof Maikammer-Kirrweiler
Wanderstrecke: ca. 14,5 km (ca. 700 Höhenmeter)
Infos unter: www.pwv-maikammer.de
Text: Robert Erasmy

 ◗ Der TuS Maikammer  
lädt ein:

Schlachtfest im Sportheim
am Samstag, 7. November 2020

Bei Teilnahme von 10:00 bis 12:00 Uhr 
oder von 12:30 bis 14:30 Uhr -bitte mit 
Mund-Nasenschutz erscheinen- bitten 
wir um Vorbestellung bis

Dienstag den 03.11.2020 bei Wolfgang Fritsch 
Tel.01729844209 o/0632159467

Auch der Straßenverkauf für Kesselfleisch oder Herz-
pfeffer ist bis Dienstag, 03.11.2020 mitzuteilen und 
kann dann ab 11:00 Uhr Samstags abgeholt werden.

Ohne Voranmeldung besteht die Möglichkeit die Ter-
rasse bei begrenzter Personenanzahl zu nutzen.
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Die Ausstellung „Alter Schwede“ wird gefördert vom Kultursommer 
Rheinland-Pfalz 2020, der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, dem 
Bezirksverband Pfalz, der Sparkasse Südliche Weinstraße und der 
Gemeinde Sankt Martin.
Text und Bild: Herbert Pauser

 ◗ Spendenziel schon fast zur Hälfte  
erreicht!

Blüten des Styrax officinalis
Mit einem Ergebnis von 120 € hat unser Spendenaufruf von ver-
gangener Woche schon fast die Hälfte des Betrags erbracht, der 
zur Erweiterung unserer beliebten und besonderen botanischen 
Sammlung benötigt wird.
Wir möchten folgende exotischen Baumpflanzen erwerben:
• ALEPPO-KIEFER
• ORIENTALISCHER AMBERBAUM
• MORGENLÄNDISCHE PLATANE
• ECHTER STORAXBAUM
• TABOREICHE
• KILIKISCHE TANNE
• LIBANON-ZEDER
Schon 5 € sind ein toller Beitrag. Wer sich an der Bereicherung unse-
res Bibelgartens beteiligen möchte, kann sich mit Peter Straub (0170-
2876947) oder Heike Rosmann (0176-55002245) in Verbindung setzen.
Text und Bild: Heike Rosmann

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Kunstpfade e.V. -  
Ausstellung - Alter Schwede!

Text und Bild: Anja Roth

9 x Blind Date mit skandinavischer Kunst
Kompass Europa – Nordlichter: so lautet das Motto 2020 des Kultur-
sommers Rheinland-Pfalz und somit auch der thematische Impuls 
für die Ausstellung „Alter Schwede“ vom 18.9. bis zum 8.11.2020.
9 Kunstschaffende nahmen die Einladung an, im Atelier rothpauser 
für den Verein Kunstpfade e.V. eine ungewöhnliche Herausforde-
rung umzusetzen. Ein Sparring mit fremden künstlerischen Arbei-
ten, ein Einlassen auf „kleine Alltagskunst“, eine Inspiration für den 
speziellen Ausstellungsraum im südpfälzischen Sankt Martin.
Ausstellung von 19. September bis 8. November 2020. Jeweils Fr. / 
Sa. / So. 15:00 bis 17:00 Uhr

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer Maria,  
Mutter der Kirche

Gottesdienste für die kommende Woche
(Abkürzungen: MK = Maikammer; KW = Kirrweiler; VE = Venningen;
BÖ = Böbingen; GF = Großfischlingen)
Sa. 31.10.:
18:00 Uhr Festamt z. Patrozinium in Kleinfischlingen in der evang. 
Kirche
18:00 Uhr Vorabendmesse (VE)
So. 01.11. Allerheiligen: (GSeg= Gräbersegnung)
09.00 Uhr Festamt (BÖ DGH), anschl. GSeg
10.30 Uhr Festamt (KW), anschl. GSeg, mit Kirchenchor
10.30 Uhr Festamt (MK), mit Projektchor (Livestream)
10.30 Uhr Festamt (GF), anschl. GSeg
11.45 Uhr GSeg in Kleinfischlingen
14.00 Uhr GSeg in Altdorf
15.00 Uhr GSeg in Freisbach

15.00 Uhr Ökum. Totengedenken mit GSeg (MK)
15.00 Uhr GSeg in Gommersheim
15.00 Uhr Totengedenken mit GSeg (VE)
16.00 Uhr GSeg in Freimersheim
Montag, 02.11., Allerseelen:
09.00 Uhr Eucharistiefeier (MK)
18.00 Uhr Eucharistiefeier (VE)
18.30 Uhr Eucharistiefeier (KW)
18.30 Uhr Eucharistiefeier (MK)
Donnerstag, 05.11.:
18.00 Uhr Eucharistiefeier (BÖ Kirche)
18.30 Uhr Eucharistiefeier (MK)
Freitag, 06.11.:
18.30 Uhr Eucharistiefeier (KW)
Samstag, 07.11.:
18.30 Uhr Vorabendmesse (KW)
Sonntag, 08.11.:
09.00 Uhr Eucharistiefeier (GF)
10.30 Uhr Eucharistiefeier (MK)

Kirchliche Nachrichten
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Gottesdienstbestimmungen (Stand: 28.9.2020)
Teilnahmevoraussetzungen bei Gottesdiensten: wie bisher
- Um sicher zu gehen, einen Platz beim nächsten Sonntagsgottes-
dienst zu erhalten, melden Sie sich bitte am Sonntag vorher nach 
dem Gottesdienst schon für die nächste Woche an oder im Laufe 
der Woche per Anruf oder Email im Pfarrbüro mit Name, Vorname, 
Adresse, Tel. Nr. und gegebenenfalls Mailadresse. (Tel. Nr.: 0 63 21 
/ 95 27 81; Mail: pfarramt.maikammer@bistum-speyer.de; Mo - Fr 
9-12).
Text: Claudia Bauer

- Die Regelungen zum Gottesdienst gelten auch für die Gottes-
dienste auf den Friedhöfen. Um das Pfarrbüro zu entlasten, bitten 
wir bei gewünschter Teilnahme einen Zettel mit Name der Teilneh-
menden, deren Adressen und Telnr. an den Friedhofseingängen 
abzugeben.
Vordrucke dafür finden Sie auch im Pfarrbrief.
- Bei Werktagsgottesdiensten reicht das Eintragen auf einer Liste 
am Eingang der Kirche.
- Die Umluftheizung muss 60 Minuten vor Gottesdienstbeginn
ausgeschaltet werden. Sollte es also im Laufe der nächsten Wochen 
kalt werden, bitte warm anziehen…
- Ab einem 7-Tage-Inzidenzwert > 50 Fälle / 100.000 Einwohnerin-
nen/Einwohner tragen alle anwesenden Personen während des 
Gottesdienstes eine Mund-Nase-Bedeckung. Diese darf auch am 
Platz nicht abgenommen werden.
- nach Anordnung der Berufsgenossenschaft müssen während 
des Gottesdienstes die Türen offen bleiben. (hier besteht noch 
Gesprächsbedarf…).
Der Link beim Livestream:
https://www.youtube.com/channel/
UCqDniNH810b9heinMne7z_g.
Änderung von Regelungen
Kurzfristige Änderungen der Regelungen werden über Homepage, 
Nachrichtenblatt, Aushängen oder Vermeldungen bekannt gegeben.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Pfarrbüro (Daten s.o.).
Bleiben Sie behütet Peter Nirmaier, Pfr.

 ◗ Kath. Gottesdienste in St. Martin und 
Edenkoben

30. Oktober: Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin
31. Oktober: Andacht am Vorabend von Allerheiligen: 16.00 Uhr 
- St. Martin (für Familien); Vorabendmesse zu Allerheiligen: 18.30 
Uhr - Edenkoben
01. November (Allerheiligen): Hl. Messe: 10.30 Uhr - St. Mar-
tin; Totengedenken und Gräbersegnung: 15.00 Uhr - Edenkoben 
(vor der Friedhofshalle, mitgestaltet vom Singkreis) u. St. Martin 
(Andacht auf dem Friedhof)
03. November: “Atempause“: 18.30 Uhr - St. Martin
04. November: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
05. November: Hl. Messe: 15.30 Uhr - Edenkoben (Seniorenheim 
Ludwigshöhe), 18.30 Uhr - Edenkoben (anschl. Aussetzung u. 
euchar. Anbetung)
Trauernde Eltern
Am Mittwoch, 03. November um 18.30 Uhr findet wieder ein Tref-
fen für Trauernde Eltern im Kath. Pfarrheim in Edenkoben statt.

Väter und Mütter, die ein Kind verloren haben, sind zu diesem Tref-
fen eingeladen.
Miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, miteinan-
der einen Weg durch die Trauerzeit zu finden, kann tröstlich und 
hilfreich sein.
Das Treffen wird geleitet von der Gemeindereferentin Andrea 
Knecht, Klinikseelsorgerin und Trauerbegleiterin und Uta Becker.
Es ist für alle offen und kostenfrei.
Rückfragen, Anmeldung und Informationen bei:
Andrea Knecht: 06341/176009.
Festgottesdienst zu St. Martin
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie möchten wir Sie drin-
gend bitten, sich für den Besuch des Festamtes zu St. Martin am 
11.11.2020 um 10.00 Uhr in der Kirche in St. Martin im Pfarrbüro 
Edenkoben per Telefon (06323/4279), per Mail (pfarramt.edenko-
ben@bistum-speyer.de) oder auf der Homepage (www.pfarrei-
edenkoben.de unter „Gottesdienstanmeldung“) anzumelden, da 
die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Außerdem möchten wir darauf 
hinweisen, dass während des Gottesdienstes die Mund-Nasen-
Schutzmaske getragen werden muss.
Text: Martina Christmann

 ◗ Gottesdienste
So. 01.11.
10.00 Uhr Gottesdienst
14.30 Uhr Ökumenische Feier zu Allerheiligen auf dem Friedhof 
Maikammer, mit Totengedenken
Text: Jochen Keinath

 ◗ Ökumenische Andacht zu Allerheiligen
Auch in diesem Jahr soll auf dem Friedhof in Maikammer eine Öku-
menische Andacht zu Allerheiligen stattfinden. Bei der Feier, die 
am 01.11. um 14.30 Uhr beginnt, wird wie üblich der Verstorbenen 
gedacht. Wichtig: Da eine Registrierung der Besucher nötig ist, 
bitten wir alle, einen Zettel mit Name, Adresse und Telefon-Nr. 
mitzubringen und am Eingang in einen Karton zu legen, den 
ein Mitarbeiter bereit hält.
Text: Jochen Keinath

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE!

www.kroeger-immobilien.de
Weinstraße 19A • Edenkoben

VERKAUFEN? VERMIETEN?

06323/981600 www.kroeger-immobilien.de
� Peter Kröger

Immobilien & Versicherungen
Nonnenstraße 8 · 67480 Edenkoben

 Tel. 06323 / 93 886-13 www.garant-immo.de

Unsere Wohnung wird uns wegen Familienzuwachs 
leider zu klein, deshalb suchen wir 
eilig eine 4 ZW oder ein kleines Haus 
mit Garten. Wegen guter Erfah-
rung bitte über Garant-Immobilien, 
Ihr Ansprechpartner: 
Karl Löhr 0171-2679655

Mietwohnung-Suche Raum Edenkoben und Umgebung
Wir suchen für einen Postbank-Kunden eine Mietwohnung in einem 
2-3 FMH im DG, 2 - 3 ZKB, mit ca. 70 -85 m², Balkon, Badezimmer 
mit Badewanne, Kaltmiete bis 700,-€.
Unser Kunde ist alleinstehend, Nichtraucher, Rentner, Naturliebhaber, 
einfach ein angenehmer Mensch. Sie möchten vermieten oder 
kennen jemanden? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht!
Postbank-Immobilien Tel.: 06205-305612
E-Mail: marika.meyer@postbank.de

Ihre Gesundheit IN besteN häNdeN

Bandscheiben vor Verschleiß schützen
Nicht nur ein Bandscheibenvor-
fall kann Beschwerden hervor-
rufen, sondern auch die Abnut-
zung der Puffer zwischen den 
Wirbelkörpern. Neben steigen-
dem Alter verstärkt häufiges, 
statisches Sitzen diesen Pro-
zess genauso wie zu große oder 
einseitige Belastungen. Darauf 
weist das Gesundheitsmagazin 
„Apotheken Umschau“ hin. Die 
Bandscheiben verlieren dann 
Flüssigkeit – und damit Flexibi-
lität. Es bilden sich Risse, und 
die Bandscheiben schrumpfen. 
Dieser Prozess muss aber nicht 
unbedingt zu Beschwerden füh-
ren. „Entscheidend für Schmerz 
ist weniger die Abnutzung, son-
dern die Entzündung, die durch 
die Überbelastung und nach-
folgende Fehlbelastungen ent-
steht“, erläutert Dr. Uwe Schütz, 
Orthopäde in Ravensburg.
Um den betroffenen Abschnitt 
zu stabilisieren, produziert das 
Skelett in manchen Fällen neue 

Knochensubstanz an den Wir-
belkörpern. Fachleute sprechen 
dann von Osteochondrose. Sie 
kann zusätzliche Beschwerden 
hervorrufen. Verursachen abge-
nutzte Bandscheiben Schmer-
zen, wird erst konservativ 
behandelt: Schmerz- und ent-
zündungshemmende Medika-
mente sind die Mittel der Wahl. 
Ist die Bandscheibe weitgehend 
kaputt, kann eine künstliche Va-
riante eingesetzt werden.
Als Folge abgenutzter Band-
scheiben leiden häufig auch 
die kleinen Wirbelgelenke (Fa-
cettengelenke). Es drückt mehr 
Gewicht auf sie, Fehlbelastun-
gen entstehen. Neben Spritzen 
mit einem Schmerzmittel kann 
Krankengymnastik helfen: Star-
ke Bauchmuskeln dämmen die 
Beschwerden, sie stabilisieren 
die Wirbelsäule. Kommt man 
mit beidem nicht weiter, kann 
ein operativer Eingriff eine Op-
tion sein. ots/Wort und Bild

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
Ehrmann.

STELLEN Markt

IMMOBILIEN Welt
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1799,-
NEUERÖFFNUNGS-PREIS

1799,-1799,-
NEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREIS

3895,-
BOXSPRINGBETT 
ca. 180 x 200 cm, bezogen aus feinstem 
Stoff senf, inklusive 7-Zonen Taschenfederkern-
wendematratze und Topper.

DAS NEUE WELTSTADTHAUS FÜR POLSTERMÖBEL UND BOXSPRINGBETTEN!

1) 
1) 1) 

UNI-Polster Verwaltung GmbH & Trösser Co.KG, Hagelkreuzstr. 133, 46149 Oberhausen

1) Gilt nur bei Kauf eines Bettes oder einer Garnitur ab 4 Sitzeinheiten. Ausgenommen Musterring, Interliving, 
Gallery M und WK Wohnen sowie Artikel aus dem Onlineshop. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. / Alle Preise 
in Euro, ohne Deko. Alle Maße sind Ca.-Angaben. Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten 
vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Troessertroesser.de troesser_polsterspezialist

DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 13X IN IHRER NÄHE

KAISERSLAUTERN Merkurstraße 4-6  67663  Kaiserslautern
Tel.: 06 31/3 43 705-0  Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 20 Uhr | Sa. 10 - 19 Uhr

JETZT NEU!

KAISERSLAUTERN

DAS NEUE WELTSTADTHAUS FÜR POLSTERMÖBEL UND BOXSPRINGBETTEN!

2499,-
NEUERÖFFNUNGS-PREIS

2499,-2499,-2499,-2499,-2499,-2499,-2499,-2499,-2499,-
NEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREIS

2999,-

DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 13X IN IHRER NÄHE

999,-
ERÖFFNUNGS-PREIS

ECHTLEDER-RELAXSESSEL
in handschuhweichem Leder schwarz, 
inkl. 3-motorischer Verstellung, auch 
das Kopfteil ist motorisch einstellbar. 

Relaxfunktion

INKLUSIVE
3-motorischer

DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 13X IN IHRER NÄHE

Relaxfunktion

Ab Lager 
sofort 

lieferbar!

500,-€
Kassieren Sie jetzt

Neueröffnungs-
 Prämie1) 

Ab Lager 
NUR BIS SAMSTAG!

Motorische Relaxfunktion 
beim 3-Sitzer.
Gegen Mehrpreis 299.-

Einfach QR-Code einscannenEinfach QR-Code einscannen

INFORMATIONEN 
MEHRRelaxfunktion möglich

viele Farben wählbar

Flexibel planbar zum individuellen Preis:

3-2-GARNITUR 
in edlem Dickleder Aura aqua, 3-Sitzer 
ca. 234 cm, Rücken Spannstoff und 2-Sitzer 
ca. 190 cm breit. Inklusive Kopfteil- und 
Armlehnfunktion.
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Gardinen, Rollos, Sonnenschutz, u.v.m

&Trend Hit
Trend & Hit
Karin Hahn
Maigasse 1 
67489 Kirrweiler

Tel. 06321/14018 - Mobil: 0172/4194386 - trendundhit.de

schnell, bequem &
direkt bei Ihnen vor Ort

Praxis für

ERNÄHRUNGSTHERAPIE
Andrea Hiller | Simone Schraml

Bordmühlweg 23
67489 Kirrweiler (Pfalz)

Telefon 0 63 21.95 28 505
kontakt@ernaehrungsberatung-nw.de

Wir sind für Sie da - persönlich, telefonisch
oder per Online-Sprechstunde!

Ihre starken Fachbetriebe
aus Kirrweiler Kirrweiler. 

Kann’s.

VOR ORT:
IN MAIKAMMER | KIRRWEILER | ST. MARTIN"DEinkauf“

Nächste Erscheinung der 
„Kirrweiler kann‘s“-Sonderseiten

in KW 48/2020.
Anzeigenschluss

23.11.2020 • 16.00 Uhr

Tel. 06347 97208-0
essingen | spanierstr. 70
info@u-b-werbung.de

Rufen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne vor Ort.

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...


